
Stefan Höpel 
Die >Säuberung< der deutschen 
Rechtswissenschaft - Ausmaß und 
Dimensionen der Vertreibung nach 

1933
1 

Einleitung 

Bei den in den letzten Jahren zunehmenden Anstrengungen von Juristen, sich kri

tisch mit der Rolle ihrer Profession in den Jahren nach '933 auseinanderzusetzen, 
stand zumeist die juristische Praxis und die Rechtsenrwicklung im Mittelpunkt. In 

viel geringerem Maße ging die Literatur jedoch auf die Folgen der NS-Machtüber
nahme für die Rechtswissenschafder an den deutschen Hochschulen ein. Dort, wo 
die Auswirkungen auf Forschung und Lehre thematisiert werden, gibt es jedoch eine 
Übereinstimmung der Autoren darin, daß die Rechtswissenschaft unter den Hoch

schuldisziplinen besonders große personelle Verluste hinzunehmen hane.' 
Nebcn der Tatsache, daß viele liberale oder sozialdemokratisch orientierte Hoch
schullehrer Opfer der N ationalsozialisten wurden, ist die Vertreibung praktisch aller 
jüdischen Gelehrten an den deutschen Universitäten und sonstigen Hochschulen 
binnen weniger Jahre ein besonders erschreckendes Faktum. Ein großer Prozentsatz 
der verfolgten Wissenschaftler ko nnte emigrieren. Eine ganze Reihe von Betroffe
nen, die im Ausland keine berufliche Perspektive mehr hatten, verübten SelbstmOrd. 
Soweit Hochschullehrer , jüdischer Abstammung< waren und nicht rechtzeitig fLie

hen konnten, wurde eine große Zahl von ihnen in KZs und Vernichtungslagern 
ermordet. l 

Voraussetzungen für die Vertreibung 

Zwci wesentliche, einander bedingende Elemente konnten diese staatlich sanktio

nierten Verbrechen ermöglichen: So besaßen viele Hochschullehrer vor '933 eine 

Grundhaltung, die sich als vermeintlich ,unpolitisch< darstellte, tatsächlich aber häu-

r Die zu diesem Beitrag notwendige Da[cnc::rhcbung kam mit Untcrsrüt.Zung der Ernsl-Snassmann-Stiftung 
in der Fricurich- Ebert-Stiftung J Bonn, zuslJndt·. Die vorliegende Arbeit steht in Z\lsammenhang mit dem 
von der Deutschen I'orschungsgemeinschaft (DFG) gefärdenen Projekt .Deutsche Rechl5wissenschaft
(Ier) tn der Emigration . am Fachbereich Rechtswissenschaften der Universitiit H annover. An dieser Stelle 
möchte der Verbsser insbesondere Dr. Leonie Breunung und Prof. Dr. Manfred Wahher fur ihre wert
vollen Anregungen dan.ken. Daruber hinaus sei ebenfalls Prof. Dr. Jo.chim Rücken und Prof. Dr. Hinrieh 
Rüping für ihre U nterSlutz.ung und einige Hinweise D:mk lusgesprochen. 

2 So ttw. HorSt Göppinger: Juristen jüdischer AbSlammlimg im ,Dritten Reich •. 2 ., vollig neubearb. Aufl. 
Mimehen 1990, S. 2 t2. Fn. I }O. - ßcrnd Riilhcrs: Emartetes Recht. Rechtslehren und KronjurisIcn im 
Dritten Reich. 2,. ,·erbessene Aufl, MiJOchen '989, S. t30. RiHherS weist darauf hin. Jaß nebcn den 
Wirlschafts- und Sozialwjsscnschahcn, den Gci\-[cswisscnschaflcn, der Mathematik und Geographie auch 
die Rcchts\visscnst:hah ~besondcr:s; große EmigT;.1tionsveriuste~ hinzunehmen haue (zit. ebd.). If, diesem 
Sinne schon Kar! Dietrich Bracher: Die Gleichschaltung der deutschen Uni vcrsi t;it, in: UniversiuIsuge 
'966. Nationalsozia lismus und die deut.sche U niversitat. Berlin (West) '966. S. t 35. 
Sehr det .. llierr hi nsich tlich der US-EmigrJtion ErnSt C. Stiefel/Frank Mccklcnburg: Deutsche JuriSten im 

amerikani,chen Exil ('933-'910), Tubingen '99', insb. S. 42-'09. Vgl. auch die Auflistung der 7.ahlrr;chen 
Schicks. I. bei Goppingcr (fn. 2), S, 206 ff. La hlreiche Lebensbilder jetzt in Helmut Heinrichs u", (Hrsg.): 
Deutsche Juristen judischer Herkunft. Mun ehcn t993. 
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fig konservativ bis deutsch national und in vielen weltanschaulichen Postulaten 

durchaus konform mit den Nationalsozialisten ging. 
Letztlich virulent wurde diese Einstellung durch einen schon lange vor dem Macht

antritt Hitlers an vielen Hochschulen festzustellenden akademischen Antisemitis
mus. Die antijüdischen Ressentiments waren als »soziale Norm,,·' aus dem 

wilhelminischen Kaiserreich in die ungeliebte Weimarer Republik hineingetragen 
worden. Wie der Historiker Shulamit Volkov formuliert, galten antisemitische Ein

stellungen als identitäts- und sinnstiftendes »Verständigungssignal,<l der politischen 
Rechten im Bismarckschen Reich nach 1871. Diese Einstellung richtete sich gegen 
den angeblich überproportionalen Einfluß der Juden auf das öifentliche Leben und 
die eher weltoffen-moderne Haltung der jüdischen Intelligenz. Eine solchermaßen 

antisemitische Haltung prägte gerade die studierende Generation um 1900 und damit 

den Kern der Hochschullehrerschaft von 1932/33. Als tradierte, übergreifende bür

gerliche Weltanschauung blieb ein solches rassistisches Ressentiment nach 1918 ein 
Bestandteil der politischen Kultur und bezog seine Nahrung in der krisengeschüttel
ten Endphase der Repub.lik aus einem sozial bedingten und ideologisch mit der Sorge 
vor einer ,Überfremdung, und ,nationaler Zersetzung< verklärten Konkurrenzden
ken 6 

Zu einem gewissen Teil kann diese Haltung auch auf die Tendenz zurückgeführt 

werden, daß nach 1918 die Zahl von Ordinarien jüdischer Abstammung gestiegen 
war.' Insgesamt machten jedoch die nach 1933 als ,jüdischer Abstammung, definier
ten Professoren und Dozenten gerade 1 8,} % des gesamten Lehrkörpers aus', wobei 
an bestimmten Hochschulen erheblich höhere Anteile zu verzeichnen waren.' Der 

institutionelle, ganz im Gegensatz zu den späteren militanten Nazi-Studenten eher 
latente Rassismus äußerte sich in den zwanziger Jahren beispielsweise an Universi
titen wie Bonn, Göttingen und Halle darin, bei Berufungsverhandlungen Kandida
ten wegen ihrer »jüdischen Abkunft«'o abzulehnen. Rechtswissenschaftier jüdischer 
Herkunft hatten auffallend häufig unter solchen Zugangs barrieren zu leiden und 
machten in vielen Fällen langsamer Karriere als ihre nicht-jüdischen Kollegen." 

In einem solchen Klima konnte einer der Hauptforderungen des NS-Studenten
bunds, die jüdischen Hochschullehrer zu vertreiben, schnell auf fruchtbaren Boden 

fallen. Denn hier schien lediglich die »alte Forderung des traditionell-konservativen 

4 Norbert Kampe: Studenten und "'Judenfrage~ im Deutschen KJis'errcLch. Die ErHsrehung einer :lbJcmi
sehen Trag!;:fschlCht des Antisemitismus. Goltingen 1988) S. 185. 

5 Shulamit Voko\': Kontinuitat und Diskontinuität Im deut~chen Antisemitismus 1878-1945, in: Viertel~ 
jahreshefte fur Zeitgeschichte, )3, 1985, S.z 3z. 

6 Siehe dazu insb. Uwe Dielrich Ad:tm: Hoch ~chulc und Natlon~sozj;llismus . Die Unlvcrslt:u Tubingen 
im Dritten Reich. TLibmgcn 1977, S. 10; vgl. auch Frit"t K. Ringer: Die Gelehrten. Der Niederg-:Jng der 
deutschen Mandarine T890-1 933' Munchcn 1987, S, 128 f., z04 L, 218 f. 

7 Für die wilhelmini .~chc Zeit liegt eine statistische Erhebung vor, JUS dcr sich fur d~s WS 1909lIo in den 
d:lnul.igcn Juri~ti!)chcn Fakultaten ein durchschnmlicher Anteil von 13.4 % glaubi~('n und getauften ] uden 
bei den ordenuichcn Profc~soren crrechnen laßt. (Bemhard Breslaucr: Dic Zuruckset:t.ung der Juden an 
den Universllaten Deutschlands. Denkschrifl im Auftrage des Vcrb.1ndcs der Dcutschen .luden. Berlin 
1911, S. 16). 1m WS J9JZ/33 lag dieser Anled bei 19.1 %, mmmt man ;luch die von den N'l'lis als ~judisch 
versippt~ definicrtcn Hochschullehrer hin7.u (ermittelt au:) den eigenen Zahlen in Tab. 1 der vorliegenden 
Untersuchung). Vgl. auch Wolfbrang Kunkel: Der Professor im Driucon Reich, in: Dit: dcutichc Univcr
mat im Dritten Reich. Vortrags reihe der Univcrsit3t MLinchen. MLinchcrl 1966, S, 109; Goppmgcr (Pn. 2), 

S. 18 7· 
Berechnet aus den selbst crmittclten Zahlen in Tab. 1 (91 von 497 Personen). 

9 Vgl. da7.u Tab. 4. 
10 Zit. n. Schreiben der Rechts- und Staarswlssensch:lfdu;hen [';akuhat der Universitat Gottingcn vom 

15· 3· T9!:O bCl.uglich der Vorschlage fur die Besetzung eines Lehmuhls fur offeotliches Recht; <lbge
druckt 111: Goppingen (Fn. 2). S.18S 1. Fn. 13. - Zu Bonn und Halle vgl. ebd. , S. 187, Fn. 19. 

11 Eine Reihe von Beispielen nennt PCler L-3IHf.1U: JunsteJ\ judistht'r Herkunft im Kai ~l'rrL' i ch und In der 
Weimarer Republik, in: Heinrichs (Hrsg.) (Fn. 3)' S. 160f. 
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44° Amisemitismus« von vor 1918 realisiert zu werden, über das jüdische Bildungsbür
gertum ein .. Berufsverbot«" zu verhängen. Unter diesen Bedingungen fand sich eine 
Anhängerschaft, welche - wenn auch nicht immer aktiv - zumindest akklamativ 
solche ,Säuberungsmaßnahmen< unterstützte. Darüber hinaus führte die mangelnde 

demokratische , aber selten offen antinazistische, dagegen um so häufiger opportuni
stische Einstellung vieler Lehrkräfte und Hochschulgremien dazu, sich der Vertrei
bung nicht in den Weg zu stellen und den Konflikt mit den neuen Machthabern zu 

scheuen. 
Eine wichtige Rolle bei der Ausgrenzung und schließlichen Vertreibung jüdischer 
Hochschullehrer spielte an vielen Lehrstätten der bereits in den Krisenjahren vor 

1933 aktive und militant auftretende »Nationalsozialistische Deutsche Studemen
bund" (NDStB). Umer den Bedingungen wachsender Akademikerarbeitslosigkeit 
und einer damit einhergehenden Radikalisierung breiter Teile der Studentenschaft 
konnte er zunehmend politisches Terrain mit seiner rüden antisemitischen Agitation 
gewinnen. Seit [930 kam es an vielen Hochschul~n - genannt seien nur Berlin, Bonn, 
Breslau und Heidclberg - zunehmend häufiger zu Tumulten, die sich aUe gegen 
jüdische Hochschullehrer richteten. Da.zu ein exemplarischer Fall: Die deutschna
tionale und NS-Presse in Schlesien versuchte 1932 den gerade an der Universität 
Breslau :<um ordentlichen Professor für bürgerliches Recht berufenen Ernst]. Cohn 

mit den (falschen) Behauptungen zu verunglimpfen, er sei Sozialdemokrat und habe 
seine Berufung freundschaftlichen Beziehungen wm damaligen preußischen Kultus
minister Adolf Grimme zu verdanken. Als ein NS-Blatt die Lüge verbreitete, Cohn 
hahe in einem Zeitungsinterview den Antrag des exiJierten russischen Revolutions
führers Leo Trotzki auf politisches Asyl in Deutschland hefürwortet, begann gegen 
ihn eine wütende Hetzkampagne der Breslauer NS-Studentengruppe, welche darin 
gipfelte, seine Vorlesungen lautstark zu Stören. Rektor und Senat mißbilligten zwar 
die Ausschreitungen formeU, wichen jedoch vor den Nazis zurück, indem sie Cohn 

vorhielten, in einer politisch heiklen Frage sich zu wenig zurückgehalten zu ha
ben,l} 

Ihren ersten Höhepunkt erreichten diese Aktionen mit dem VOm NS-Studentenbund 
zum I. April 1933 verkündeten Boykott aHer Lehrveranstaltungen jüdischer Hoch
schullehrer'" der in vielen Fällen zum Abbruch von Vorlesungen, der Einschüchte

rung von Hörern und der schließlichen Vertreibung der Lehrer aus dem Hörsaal 

führte (z. B. des hoch angesehenen Berliner ZiviJrechtiers Manin Wolff '935 'l). 
Häufig folgte auf diese Repressalien die Beurlaubung und spätere Emeritierung bzw. 
Versetzung in den Ruhestand durch die Ministerialverwaltung. Zwar konnten die 

nationalsozial.istischen Studenten die Vertreibung nicht direkt durchsetzen, doch bil
dete ihre Boykotthetze vielfach die Voraussetzung dafür. 

Eine widersprüchliche Dokumentation in der Literatur 

Noch existiert keine umfassend empirisch angelegte Studie zu den Fol.gen der natio
nalsozialistischen Säuberungspolitik für Lehre und Forschung. Auch zur Frage, 

welche disziplinären Positionen und Schulen der Weimarer Zeit gewaltsam zum 

12 Kampe (Fn . ,,), S.ll1 . 

I) Goppingel" (fn.l). $. '91 L, Fn. 14 . Ein .a.nder~s prominentes Opfer war der Munchner Staatsrechder 
Hans Nawiasky. Da:w Hans F. Zacher: Hans Nawiasky, in: Juristen im Ponrait. Verlag und AU(Qren in 
4 Jahrl.ehntcn. fesuc,hriit zum 22Jiihrigtn Jubilium des Verl:tge.s C. H. Beck. Mtinchen 1988, 
S. 6oo1.). 

14 Dazu Gi:>ppinger (Fn. 2), S. 193 (f. 
I S Mulin \VolH (1872-1953) emigrierte] 938 n~ch England (ebd .• S. 195 L). 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1993-4-438
Generiert durch IP '18.220.71.88', am 09.10.2024, 03:17:34.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1993-4-438


Schweigen gebracht wurden, liegen bislang nur ansatzweise Untersuchungen 
vor. 16 

Bleibt die Erforschung von Kontinuität und Diskontinuität in der Rechtswissen
schaft vor und nach 1933 eine erst partiell begonnene Arbeit, so wäre zu erwarten, 
daß zumindest Kl arheit über den Umfang der Vertreibungspolitik in der Disziplin 
herrscht. Hingegen gibt es in der jüngeren disziplingeschichtlichen Literatur bislang 
nur wenige, kaum differenzierte und dazu widersprüchliche Angaben über das Aus
maß der Entlassungen. Die Zahlen erwecken den Eindruck, diejurisprudenz habe in 
ihrer Gesamtheit gigantische Verluste erlitten. 
Beispielsweise geht lngo Müller in seiner Arbeit über die NS-Juristen (1987) davon 
aus, daß '933 "auf einen Schlag ( .. . ) fa st ein Drine!." aller '932 lehrenden Rechts
wissenschaftler entlassen wurde . Bettina Limperg nennt für die Zeit bis 1937 die Zahl 
von I F entlassenen H ochschullehrern und Assistenten." 
Bernd Rüthers gibt für den Zeitraum vo n /93' bis /938 die wesentlich höhere Zahl 
von 210 betroffenen Personen an, 45% des Gesamtbestands an den Hochschulen. '9 

Horst Göppinger erwähn t zwei sich widersprechende Werte. Einerseits w iederholt 
er die Angaben von Rüthers , andererseits nennt er für die rechts- und staatswissen
schaftlichen Fakultäten eine viel geringere Quote von 21,2%.'° Durch diese sehr 
stark variierenden Zahlen müssen Zweifel an deren Verläßlichkeit aufkommen. Wei
terhin fällt auf, daß zu diesen Angaben - Ausnahmen bestätigen die Regel" - keine 

einigermaßen präzisen fachspezifischen, geschweige denn hochschul- und status be-

16 An einem .Luckensch lußc in dieser Hinsicht wird se.i t 199' im bereits erwähmen DrG-Projekt zur 
Emigration deutscher Rechtswissenschaftier (Fn. I) ge.a rbeitcL - Von den bisherigen Arbeiten seien ;m 
dieser Stelle 7.uerst die das Staatsrecht betreffenden gcnOln.nt : Jurgcn Meinck: Weima,rer Staatslehre und 
N:Hionalsozialismus. Eine Studie zum Problem der Kont,inui l.lt im staatsrechtlichen Denken in Deutsch
bnd 192&-1936. F rankfun/Main, New York {~n8. - Vgl. auch die Hinwl'isc bei Gerhard Danncmann: 
Legale Revolution, N ;'l.tionale Revolution. Oie StJ:tLSrcchuleh.rc zum Umbruch von 1933, in: Emst
Wolfgang Böekenfordt (Hrsg.): Staatsrecht und Staats rechts lehre im Dritten Reich. Heidelberg 1985, 
insb. S. 15 ff. - Dazu ebenso Michatl Kohl u. Michad Stolleis: Im Bauch de_~ Leviathan. Zur StaalS- und 
Verwaltung.~recht.5Iehrc im N.lILonalsoziali smus , in : N]W 1988 , S. 2849 H. - Zu wichtigen Gebieten des 
Öffentlichen Recht·5 auch : Michael StOlleis; Ve l""'Nahungsrecht swissenschaft und Ver.valtun gs lehre im Na
tionalsoziali smus, in: Kurt G . A.Jcserich u . a. (Hrsg,) : D eutsche VCf\\' J.hun gs~eschichte , Band 4: Das 
Reich als Republik und In der Zeit des <\tL onalso1.i:dismus. Stuug:m 198~1 S. jOj H. - Wolfgang Lut
hardr: Sozialdemokratische Verfassungstheorie in der Welmarer Repubbk. Opladcn 1986 (Bei trage: z.ur 
sozialwissenschafdichen Forschung; Bd. 78). - Du Pnvalrechtinsge.samt betreffend: Bernd Ruthers: Die 
Unbegrem,re Auslegung. Zum Wandel der PrivatrechLSordnung im Nanonal.~oz,iali.smus. Tubingen 1968. 
- Speziell z.ur Entwicklung bis 193) : Knut Wollgang Norr : Z wischen den Muhlsteinl·n. Eine Privat
rechtsgeschichte der Weimarer Republ ik . Tubingen 1988. - Zum Arbeits recht siehe lnsb, U lf Hient:/.sch : 
Arbeitu cchtsiehrcil im Driw:: 11 Reich und ihre his tnrische Vorbcrcitu n&. Marburg 19jO; Thllo Ramm : 
Nation:tl sQzi-a lismus und Arbei ts recht , in : KrilischeJusti1. (Hrsg.): Ocr Unrcchu-St:.l:lt. Recht und Justiz. 
im N:nionalsoziahsmus. Baden-Baden 198) . - Zum Strafrecht su:'he Klau s: Manccn, Dcr Kampf gegen das 
liberale Strafrecht. Eine Studie 1:urn Antil iberalismu$ in der Slrafrech tswisscnscha.ft der zwanziger und 
d reißiger Jahre. Bedin-(West} 1975; Hinweise 3ueh bel Michael Boek : Naturrecht und Positivismus im 
Strafrecht Zur Zeit des N;llionalsoz-iaJisrnu$, in : Ze itschrift für N "uere Rechtsgeschichte 6. 198,.. , 
S, 132-152 und bci Hinrieh Ruping : Auflockerung im Straf"crbhrcnsreehl - Grundsalz lic:hc Entwick
lung zwischen Liber3lismus, . deutschem Gemeinrecht. und Nalurrccln, in : Hubert Rottleulncr (Hrsg.) : 
Recht, Rechtsphilosophie und Nation215ozialismus. Archiv für Reehts- und S07.ialphilosophie. Beihdt 
Nr. 18. Wiesbaden (98),5.1- 19. - Eine aktuelle Literatu rubersicht fi ndcl sich bel Rai ncr S,hroder: Die 
Bewaltigung des Dri tten Reiches durch die Rcclllsgeschichte, in : Hein z. Mohnhaupt (H rsg.) : Rec htsge
schichte in den beiden deutschen Sta:acn ( 1988-1 990). FrankIunfM. J991, S. 604-649, IOsb. S. 624 (f, 

Ij In go Mitller: Furchlba re ]urJstCI'1. MiJOchclI 1987. S. 76. 
18 Betuna Limperg: Personelle VerimderungC' 11 in der Staat~ rcclHslehre und ihre ncuc Si tuar ion nach der 

Macbrergreifung. in: Bockenforde (Hrsg.) (Fn. J6), 5.48. 
19 RiHhers (Fn. 2.), S. 130 . 
.20 Göppinger (Po, .2), S, .212, Fn. 130, 
.21 Eine so lche Ausm.hme ist der Bcirral; von Bettln:t Limpt'rg (fn. 18).5 ' 44-67. Allerdings blclbt diese 

fachsp c7.ifische Untersuchung weitgehend auf der summarischen Ebene und sagt d;tbei nur wenig i.Jbcr 
weilere, d . h. hochschul- und stJtusbez.ogcnc Schwerpunkte der Entlassungen aus. 
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zogenen Analysen vorliegen, so daß die Schwerpunkte der Vertreibung weitestge
hend im Dunklen liegen." 
Unter methodischen Gesichtspunkten ist jedoch ausschlaggebend, wie die statisti
schen Quellen und Bezugspunkte gewählt und interpretiert werden, aus denen die 
Literatur Schlüsse ziehen will. Es ist daher primär notwendig, die methodischen 
Schwächen dieser vorliegenden Arbeiten darzulegen und zu prüfen, ob die von den 
Autoren benutzten QueUen selbst die an sie gestellten Anforderungen erfüllen kön
nen. Darüber hinaus soll der Versuch unternommen werden, die Unterschiede und 
Widersprüchlichkeiten bezüglich des Ausmaßes der Vertreibung durch die Ermitt
lung neuer Daten zu beseitigen. In einem weiteren Schritt werden diese neu 
gewonnenen Zahlen h.insichrlich möglicher Zusammenhänge oder Tendenzen bei 
einzelnen Statusgruppen, Rechtsgebieten und Hochschulen differenziert darge
stellt. 

Mängel bei der Rezeption von Quellendaten 

In einem [988 erschienenen Aufsatz') hat der am Berliner ,Zentrum für Antisemitis
musforschung, tätige Soziologe Klaus Fischer bereits auf schwerwiegende Mängel bei 
der Rezeption der kursierenden Zahlen zum gesamten ,Emigrationsverlust, der deut
schen Wissenschaft hingewiesen. So konnte er nachweisen, daß der unkorrekte 
Gebrauch und Vergleich unterschiedlich abgegrenzter Bezugsgruppen aus einigen 
früheren statistischen Erhebungen zu einer Überschätzung der Zahlen geführt 
hat. 
Die sich mit der Verfolgung speziell der Rechtswissenschafrler beschäftigenden 
AutOren stützen sich in der Regel auf zwei ältere empirische Studien, in denen jedoch 
sehr unterschiedliche und widersprüchliche Daten vorgelegt worden sind. 

In seiner 1937 abgeschlossenen Arbeit" zog der US-Soziologe Edward Y Harts
horne eine erste Bilanz der Entlassungen zwischen Anfang '933 und April 1936. Er 
machte dabei den Bestand des wissenschaftlichen Personals aller Universitäten und 
sonstigen Hochschulen im WS 1932/33 zur Basis seiner Analyse. Bezogen auf die 
Jurisprudenz kommt HartShorne zu dem - bei Limperg genannten - Resultat, daß 
132 Lehrpersonen und Assistenten vertrieben wurden. Da er keine speziellen Zahlen 
über das rechtswissenschaftliche Personal aller Hochschulen erstellt hatte, war er 
nicht in der Lage, hier eine Prozentquote anzugeben. 'I Für die juristischen Faku.ltä
ten der Universitäten war es ihm allerdings möglich, den dann auch von Göppinger 
herangezogenen Anteil von 2 [,2 % Vertriebenen zu nennen.'6 Hartshorne konnte 
sich bei seiner Untersuchung jedoch nur auf zwei Quellen stützen: die halbjährlich 
in Deutschland erschienenen Universitäts-Kalender mit den dort publiziert~n Infor
mationen über den ,Personalwechsel, sowie d.ie Daten der damaligen Londoner 
Hilfsorganisation ,Acadernie Assistance Councik Die daraus ermittelten Werte 
müssen aus zweierlei Grunden unzuverlässig sein: 

22 G6ppinger beispielsweise beschränkt sich auf - alJerdjngs bedeutsame - Hi,nwe.ise zu besonders in qua
litativer Hinsicht schwerwiegenden Verlusten für die Rechtsgeschjchte, Rechtssoziologie und das Steuer
rech, (Göppinger (Fn. ,), S. II J). 

23 K.laus Fischer: Tbc OperationaJi,l.;uion of ScienriJic Emigration Loss 19} }-194 5. A Methodological Smd y 
on the Measurement of a Qualitative Phenomenon, in: Historical Social Resc.>-arch. Vol. r}, 1988 . No. 4, 
S·99"""111-

24 Edward Yarnall Hartshorne, Jr.: The Germ an Universiues "nd National Socialism (J9}7). New York 198z. 
(Reprin,). 

'I Ebd., S. 98 f. 
,6 Ebd., S.91 Fn. I. 
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So verzeichneten zwar die Hochschul-Kalender' nahezu vollständig den Lehrkör
per,g, nicht jedoch die an den meisten Universitäten tätigen Assistenten. Darüber 

hinaus gibt die deutsche Quelle nur unzureichend über die personellen Veränderun

gen seit dem Sommer-Semester '933 Auskunft. So werden zum einen nicht einmal 
alle sogenannten ,Abgänge< vermerkt, weil eine Reihe voo Lehrbeauftragten über

haupt nicht in dieser Rubrik erscheint. Weiterhin sind nur diejenigen der Ausge

schiedenen als Verfolgte klar identifizierbar, bei denen ein expliziter Hinweis auf das 

seit April 1933 angewandte »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums
vorliegt. 
Demgegenüber enthalten die Akten des britischen Council auch Angaben zu entlas

senen Assistenten. Diese Quelle leidet aber unter dem Manko, daß darin - wie Helge 

Pross schon 1955 feststellte'9 - nicnt alle Entlassenen registriert waren. Damit steht 

fest, daß zwangsläufig viele tatsächlich Betroffene von Hartsnorne nicht erfaßt wer

den konnten. Hinzu kommt die Tatsache, daß auch nach dem April 1936 die 

Entlassungspolitik keineswegs beendet war, sondern noch bis einschlieflIich 1937, in 

Einzelfällen sogar bis 1939 weiterging. lo 

Harrshornes Arbeit erscheint somit als ein zeitgenössisches Vorhaben, auf einer not
wendig eingeschränkten Datenbasis eine erste Bestandsaufnahme vorzulegen, die 

sich der tatsächl.ichen Dimension der Vertreibung annähern sollte, aber zu niedrig 
gegriffen scheint. 

Die 1956 durch Christian von Ferber veröffentlichte, breit angelegte statistische Un
tersuchung über das Lehrpersonal deurscher Hochschulen l ' hat viel günstigere 

Bedingungen vorzuweisen. Durch eine Analyse der vom WS 193'/31 bis zum Jahre 
1938 erschienenen Personal- und Vorlesungsverzeichnisse konnten exakte Daten 

vorgelegt werden. Ferber ennirrelte in seiner Arbeit, bezogen auf die Rechtswissen
schaft, einen ,Emigrationsverlust< von 210 bei 463 insgesamt erfaßten Juristen.!' Er 
kam damit auf den verblüffend hohen Wert von 45%, welchen Rüthers u. a. wieder

geben. Freilich sind diese Zahlen nur Nebenprodukte der auf ganz andere hoch
schulsoziologische Fragestellungen abgestellten Untersuchung. Die Schwächen 

seiner Erhebung werden von von Ferber selbst erwähnt, von Göppinger und Rüthers 
jedoch nicht berücksichtigt. 

So finden sich bei von Ferber einige methodisch bedingte Fehlerquellen der quanti
tativen Erfassung: Wie er selbst einschränkend voranstelltll , enthält sein Bestands
vergleich auch alle durch Tod oder normalen Wechsel des Tätigkeitsbereichs 

17 Kalender der Deut~chcn Universität und Hochschulen. Hrsg. mit a.rml. Untcrstuuung von F. Ascherson. 
Berlin 1871.-19°1. Leipug '9°1. H. 

28 Eine Ausnahme steUt die Universitat Berlin dar, an der Lm Winter-Semester 1932/3} zu den 44 im 
",Kalender ... aufgeführten Professoren und Dozenten noch weitere 12, zumci~t dem Ins'titut fur Ausla.nds
u. Wiruchahsrccht angchorende Personen mit rechtswis~cnscbaftlichen Lehrveranstahungen hinz.ukom
men (vgl. Friedrich-Wilhelms-Universitat Berlin (Hrsg.): Vorlesungsverzeichnis Winterseme-srer 
19)'-)), Berlin o.J., S. 1)6f.). 

29 Helge Pross, Die DeutSche Akademische Emigration nach den Vereinigten Staaten 19}}-1941. Berlin
(-West) 19H, S. 12, Fn. 2. 

JO Die im Herbst 19J7 veröffentlichte ,.Supplementary list of displaced german scbolars .. der .. Not gcmein
sch:1.h Deutscher Wissenschaftler im Ausland- nenm allein acht Personen, die nach t9}6 vcrtrieben 
wurden (abgedruckt in: Herberl A.Strauss u.a. (Hrsg.): Emigrat.ion. Deutsche Wissenschafrler nacb 
19)J· Entlassung und Venreibung. Berlin 1987). Vgl. auch den Hinweis von Pross (Fn. :19), S. 12. Göp
pinger (Fn.2) hat zwei weitere Fälle veröffentlicht (5.209 f.). Hanhsorne fügte einschränkend selbst 
hinz.u, daß bei der Erstellung der Zahlen fur die Juristen über ein Vienel davon gar nicht ;,\uJ der von ihm 
für seme Untersuchung erstellten kombinierten Liste erschienen ist (H-artshorne CFn. 249. 5.91 Fn. I). 
Unklar bleibt dab~i die Herkunft dieser Daten. 

} I Christian von Ferber: Die Entwicklung des Lehrkörpers der deutschen Universitäten und Hochschulen 
1864-1954. Göttingen 19j6. (Umcrsuchungeo z.ur Llge der deutsc.hen HochschuUehrer; Bd.lIl). 

)1 Ebd., S. 146 u. '95 . 
l' Ebd., S. 14). 
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444 vollzogenen ,Abgänge< von der Hochschule. So starben allein im Zeitraum von An
fang 19J2 bis einschließlich 1935 ca. 30 ältere, zumeist cmeritierte Professoren. die 
nachweislich nicht vertrieben worden waren." 
Darüber hinaus führt die Wahl der Stichjahre '93' und 1938 zu einer unvollständigen 
Erfassung der Untersuchungsgruppc. Einerseits werden auch diejenigen Personen 
mitgezählt. die schon VOr '933 aus der Lehre wieder ausschieden. Andererseits je
doch bleiben alle diejenigen Nachwuchskräfte unberücksichtigt, die aufgrund vOn 
Verfolgung nicht mehr zur Habilitation und einem Lehrauftrag gelangen konnten, 
sowie auch cinzelne etablierte Rechtswissenschafrler. welche noch nach '938 vertric
ben wurden. 
Damit zeichnet sich ab. daß Harrshomes Zahlen als zu niedrig und von Ferbcrs 
Werte als überhöht angesehen werden müssen. 

Eine Möglichkeit, die tatsächliche Vertreibung zu ermitteln 

Einc Erfassung auf einer gründlicheren Basis als bei Hartshorne und mit andercn 
zeitlichen Eckpunkten als bei von Ferber wird sofort mit einem Problem konfron
tiert: Um den Verlust vollständig zu quantifizieren, müßte für Hochschullehrer und 
Nachwuchs (inc!. Assistenten der gesamte Personal bestand des let~ten vornauonal
sozialisrischen Hochschulsemesters (WS 19J2/33) erfaßt werden. Da die Personal
verzeichnisse der deutschen Hochschulen jedoch nur über die Lehrpersonen 
vollständig Auskunft gehen, wären zu den dort nur teilweise aufgeführten Nach
wuchskräften weitere Recherchcn erforderlich. Daher bot es sich für diese Untersu
chung an . die zu emlittelnde Personengruppe auf den Kreis der Lehrendcn zu 
bcschränken. 
Die nächstc Frage wäre der Kreis zu berücksichtigcnder Hochschulen. Zweifellos lag 
der Schwerpunkt rechtswissenschaftlicher Lehre und Forschung in der Weimarer 
Republik und auch in der Nazi-Zeit in dcn juristischen Fakultäten der Universitäten. 
Andererseits stellten die sonstigen Hochschulen - und hier insbesondere die Han
delshochschulen - durch dic Etablicrung juristischer Lehrstühle und Honorarpro
fessuren ein nicht zu unterschätzendes zahlenmäßiges Gewicht dar. 
Es wäre jedoch nicht sinnvoll, alle sich 19 J2 ,Hochschule< nennenden Lchrstätten 
berücksichtigen zu wollen. Eine Reihe dieser Einrichtungen - wie etwa die Verwal
tungshochschulen - arbeitete zwar mit wissenschaftlichen Mitteln, diente jcdoch in 
erSter Linie der Fortbildung und nicht-akademischen Ausbildung. J5 Daher kann sich 
dic Datenerhebung auf den Kreis dcrjenigen staatlich kontrollierten und privilegier
ten Hochschulen bcschränken, die eine wissenschaftli che Ausbildung durch das 
ihnen verliehene Promotionsrccht gewährleistetenY 

H Die Zahl wurde :lufgrund eigener Recherchen ermlUelt. 

35 So gab c.~ an der .. Deutschen Hochschule (ur Polifik~ in ßerlin erst seit 1917 zlghahe Bemuhun~t: II . durch 
Einrichtung einer "akademischen Abteilung. Ans..irl.c einer poliri.kwisscnst::haftlichen Ausbildung zu 
.schaffen. Nichlsdestotrou blieb diese .. Hochsch ule .. bis 19JJ eine Einrichtung zur Fonblldun·-' von 
".umci~t NjdH ~ Akademikcr JUS Pantien und Verbanden (vgl. Detlef Lehnen-: .. Politik als Wi.sclIschaft .. : 
Beitrage :t.Uf l.nstirutionalisierung einer F.1Chdisziphn in Forseb ung und L('hre der Deutschen Hochschule 
rur Politik (1920-1933), in: PVS 1989. S. 44.\- 465. hier Insb. S. 448 Cf. u. 462). Andere Lehrsr:J,{(cn diesö 
Typs waren die Hochschulen der ReligionsgememschaFten wie die Berliner .. Hochschule rur die Wissen
schaft des Judentums ... 

)6 Mit .. soostil;cn wlssenschafdichen Hochschulen « sind di e Technischen Hochschulen, Bt:'rgakademien, 
Handels-Hochschulen, sowie Forst- und l:lIldwirtschaftlichen Hochschulen gemeint. Siehe dazu Erich 
Wende: Grundlagen des Preußischen Hochschulrechts. ßerli.n 19)0, S. 195 H. u. 219 rr. V~1. 3lh.:h Fritz 
Stier-Somlo: Art. Hochschulrn. in: Handwonerbuch der ReclHswisscnsch:\ft. Hrsg. VOI~ Fri12. Stier
Somlo u. Alexander Elster. Dritter Band. Bc::rlin u. Leipz.ig 19Z8, S. !87ff. 
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Die vorliegenden Zahlen basieren somit auf einer im wesentlichen durch die Aus

wertung sämtlicher Vorlesungs- und Personalverzeichnisse37 ermittelten Grundge

samtheit von 4973' Personen, die im WS 1931/ 33 an allen zu diesem Zeitpunkt 
bestehenden Universitäten und sonstigen wissenschaftlichen Hochschulen des Deut
schen Reiches rechtswissenschaftliche Fächer leh rten. Bei einer Gewichtung nach 
Hochschultypen zeigt sich, daß der Anteil derjenigen Juristen, die an nichtuniversi

tären Lehrstätten tätig waren, immerhin 7' H ochschullehrer, d. h. 14,5 %, be
trug.)9 

In ei.nem nächsten Schritt ist der Umfang der Vertreibung ab 1933 zu errechnen. 
Dazu muß der Begriff der ,Vertreibung, genauer bestimmt werden. Eine an staatli

chen Zwang anschließende Defi.nition ist insofern problematisch, als nicht jeder 
betroffene Hochschullehrer ein Opfer gesetzlicher Maßnahmen wurde, sondern in 

einigen Fällen auch durch hochschulinternen Druck zum Weggang veranlaßt 
wurde. 40 

Daher erscheint es sinnvoll, deo Begriff der ,Vertreibung< weiter zu fassen und auf 
alle Personen zu erstrecken, die seit Frühjahr 1933 aus politischen und/oder rassisti
schen Gründen zum Verlassen ihrer Hochschule gezwungen wurden oder dem 
drohenden Dispens durch >freiwilligen Verzicht< entgingen." Dabei können drei 

Gruppen von Dispensen unterschieden werden : 
a) durch besondere gesetzliche Maßnahmen Entlassene" 
b) aus politischen Gründen vorzeitig Entpflichtete" 
c) durch Schikanen und Pressionen zum Fortgang gezwungene Personen." 
Auf dieser Grundlage lassen sich erste Res ultate feststellen. Mittels Prüfung vorwie
gend zeitgenössischer Quellen" konnten mindestens 130 Hochschullehrer ermittelt 

}7 Neben dieser H:auplqueJle wurd(' ein Standardwerk der Emigralionsforschung h(' rallgewgen: Biographi
sches Hand buch der deutschsprachil;t:1l Emigr:l.tion (= Imern;ltion:J BiographicaJ Dicrionary of Ccnlral 
f:.uropean Emigcs 193 3-1945 ). 3 Bde. Bcarb. v. Weroer Roder u. Herben A. Strauss. Munchen, New York 
u.n . 1980-198). 

38 Die Differenz zu der von Ferber ermittelten Zahl von 46} Personen dürfte vermudicb dadurch verursacht 
sein. daß die Zahl der zwischen dem WS 19) 1/).1 und WS 1932/)) neu eingelretenen Lehrkrähe hoher lag 
als die Z3.hl der in dic.scm Zeitraum verstorbenen und no rm31 abgegV1genen Personen. 

39 Zwar handelte es sich dabei in der Mehrzahl um Lehr:l.ufci.lge fur juristische Praktiker. doch lasscn sich 
immerhin neun O rdinarlate • .1) sonstige Professuren und fun! Privatdozenten zumeist (ur Technische 
und Handcl .. -Hochschulen nachwci st:.n. 

40 So bei der pcrsoneJlcll Umbesct'1.ung an der Universitin Kiel . wo Professoren wie der StaatsrechtIer 
Friedrieh Poetzsch·Hefher (1881-1935) .. nur deshalb aus der Fakultät« gedrangt wurden, ," weil vor3US
zusehl.!n W:lr, daß sie sich dem neuen Kurs nicht ohnt weiteres fugen wurden .. (Erich Döhring: 
Geschichte der juristischen Fakult:ilI66S-1965. in: Geschichte der Chnstian-Albrechu-Universiut Kiel 
1665-196 5. Band ). Teil I. NcumünStcr 1965 . S.202). 

41 Zur Definition de.s Personenkreises vgl. aueh Haos-Joachim Dahms: VerluSte durch Emigration. Die 
Auswirkungen der nationahozialistischen .. Säuberungen..: an der Universität Gotting~n. Eine Fallstudie. 
in: Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch. ßd. 4. MimchclI '986. S. 16.1. 

42 Gemeint sind hier im w(:s (:nllidll'n das ,.Gesetz zur Wiederherslellung des Bcrufsbumtentums .. vom 
7· 4· t933 (RGßI193) t. S. J75). da.. .... Gesetz über die EntpHichtung und Versen.ung von HOl.:hsl'hulleh 
rern aus Anlaß des Neuaufbaus des deutschen Hochschulwt::lIt::m .. vom 21. 1 . 1935 (RGßI. 19}5 I, S. 2) L) 
und das IO Reichsbtirgergl,sl" ·Z." vom 15.9. 19H (RGßI 19351. S. 1146). 

4) In diese Gruppe faJlen Lehrpersonen, die Il:lcb J9H bereits vor Erreichen der neuen gc):ctzlichcn Alters
grcm".e in den Ruhest:lIld gehen mußten ( .... gl. Fn . • 41). Dazu 7.ählt 2.. ß. der Strafrech tler und Reehtsphi
losoph Heinrich Drost (Il~98- 19 56) von der Un.iversi t.'U MUlIstel", der mit Ende des WS 19)7/)8 seine 
Vorlesungstatigkeil aufg rund - dem Veti. nicht bekO\.Omer - politischer Hintergründe einstellen mußte 
(vgl. Quo Wenig: Verzeichnis der Professoren und Dozenten der Rheinischen Friedrich-Willrdms-Uni 
versitat 2.U Bonn 1818- 1968. Bonn 1968, S. 59). - Nicht 2.U diesem Persont::nkre.is z3.hl cn aUe anderen se.il 
1935 vom EntpnichtungsgcsclZ. durch VerSCl7.u.ng oder Ruhestand betroffenen Hochschullehrer. weil 
hier eine nihere Prufung und Wertung der ein2.e1nen Maßnahmen unmoglich schien. 

4-4 Hierzu z.ählen nur diejenigen, bei denen nachgewiesen werden konnte, daß sie aufgrund dieses Drucks 
aus dem Hochschuldit::nst daucrhOlh oder zumindest vo rlaufig ausscht'iden mußten . Personen, die ohne 
Unterbrechung weiter im DeutSchen Reich lehren konnten, fallen aJso nicht in diese Kategorie. 

4S Ln erster Linie handdt es sich dabei um die offuiellen Hochschulchroniken. die von der .. Notgcmcin-
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werden, die ab Frühjahr 1933 ihre Ämter, ihre Lehrbefugnis oder ihren Lehrauftrag 
verloren.46 Diese Zahl entspricht einem Anteil von 26,2%. Darunter sind 91 (oder 
18,3 %), die als ,jüdisch< im Sinne der ethnischen Zuschreibung nach der NS-Gesetz
gebung bezeichnet wurden. In der Regel führte die Zuordnung ,jüdisch, oder 
,jüdisch versippt< ganz unabhängig von der sonstigen politischen Einstellung dazu, 
daß die betroffene Person die Hochschule verlassen mußteY Die restlichen 39 (oder 
7,8%) wurden aus rein politischen Gründen vertrieben (siehe dazu auch Tab. I). Das 
Verhä.ltnis von jüdischen und nicht-jüdischen Vertriebenen liegt somit bei 70:30. 
Insgesamt verließen 67, also 51,5 % der aus ihrem Lel1ramt Entfernten in den Jahren 
nach 1933 Deutschland. Unter den jüdischen Vertriebenen emigrierten nach den 
bislang vorliegenden Informationen 59, d. h. 64,8% der rassistisch verfolgten Perso
nen. Fast alle restlichen jüdischen Opfer überlebten die Nazi-Zeit nicht, weil sie aus 
Verzweiflung den Freitod suchten (z. B. der Hamburger Rechtshistoriker Prof. Dr. 
Kurt Perels (1878-1933)", im KZ ermordet wurden (wie der Berliner Universitäts
dozent und Schriftleiter der »Juristischen Wochenschrift«, Dr. Julius Magnus 
(1867-1944))49 oder well sie, aus dem akademischen Leben plötzlich herausgerissen 
und verfemt, schwer erkrankten und in kurzer Zeit starben (so der an der TH Dres
den lehrende SteuerrechtIer Prof. Dr. James Breit (1878-1936))lO. 
Welche Dimensionen hatten nun diese Vertreibungen? Die genannten Zahlen können 
spezifiziert werden, um zu detaillierten, aussagekräftigeren Daten zu gelangen. Dies 
soll hier geschehen anhand 
a) statusbezogener Analysen durch Ausdifferenzierung der Vertriebenenquoten 
nach Hochschulposirion und Anteilen der als ,jüdisch, definierten Vertriebenen, 
b) disziplinbezogener Analysen durch Spezifizierung der Vertriebenenanteile hin
sichtlich möglicher Schwerpunkte in einzelnen juristischen Fächern und 
c) ortsbezogener Analysen zur Bestimmung von Schwerpunkten an bestimmten 
Hochschulen. 

Mit Hilfe dieser Ansätze sollen Ausmaß und Besonderheiten der Vertreibung anhand 
der vorliegenden Zahlen unter besonderer Berücksichtigung der jüdischen Betroffe
nen interpretiert werden. 

schaft Deurscher WiS5cnsch~frler im Ausland« '936 und [937 vcroffemliChte - List of Displaced German 
Scholars«, bzw ... Supplcmentary List .. ," (Fn. 28), die von Ascheron herausgegebenen Hochschulk:::alen
der (Fn. z5) und die Deutsche Juristen~Zcitung, Jahrgange 1933-1936. Darüber hinaus wurden heran ge
zO).;l'n: das Biographi~'chc Handbuch der deutschsprachigen Emigration (Fn. J6), die Arbeit von 
Göppinger (Fn. 2) und eine großere Meoge ptrsonal- und hochschulgcschlChtlicher Literatur. 

46 Es gab nach dem WS J9J2/}} keine Zugänge mehr, die von naz.i!itischcn Verfolgul1t;smaßnahIllcn betrof
fen waren und deshalb diese Zahl hatten verfälschen kannen. Der vorl iegende W;crt kann sich jedoch noch 
ein wenig erhohen, da bei ca. 15 weiteren Personen z.war einige Anbahspunkt{~, jedoch bislang noch keine 
Nachwei:ic fur eine Verfolgung und Entlassung vorliegen. _ Die Zahl der bislang ermittelten venriebenen 
Assistcnren und wis5('nschafdicllt:n Na{:hwuchskrafte liegt bei 43, so daß d_ie Gesamtzahl aller Venriebe
nen auf mindestens In beziffert wcrden muß, also erheblich hoher ..... Is von Hartshorne 1937 erreich
net. 

47 Die einzige bekannte Ausnahme ist der F:'lll des .,jüdisch versippten« ordentlicben Honorarprofessors 
Eberhard Freiherr von Kunßucrg, der an der Universitat HmJdberg nebenamtlich deutsche Rechtsge
schichte las. Aufgrund seiner hauptsächlichen Arbeit am intern:ltional renommierten Worterbuch der 
alteren deutschen Rechtssprache und .,aus Fach- und Presti~egn.inden,:( der fakultät konnte VOn Ktinß
berg seine Lehrveranstaltungen bis z.u sl'ine.m Tode 1941 fortsetzen (siehe Dorothee Mußgnug: Die 
verrriebenl'n Heidelberger Dozenten. Hl'idelberg 1988, S. 105 L). 

48 Percls starb an den Folgen eines Suizidversuchs, den er unternahm, weil man ihn gez.wungen hane, einen 
Fragebogen zu seiner Abstammung auszufüllen (daz.u Angela BOHin: Enge Zeit. Spuren Vertnebencr und 
Verfolgter der Hamburger Universität (Ausstellungskaralog). Hamburg 1991, S, 46). 

49 Magnus verlor 1m Frühjahr 19}} beide Positionen, emigrierte 1939 In die Niederlande, wude 1943 ins KZ 
Westerbrock verschleppt und kam über ßerge.n-Belsen Anfang 194.4 nach Thercsienstadt, wo er im Som
mer 1944 verhungerte (Goppingn· (rn. 2), S. 25). 

50 Breit. 1933 emlassen, starb 19.\6 in elnem Kon~t<lll"/.er Sanatorium mit 58 Jahren an Herz~chlag (ebd., 
S· 2I 9)· 
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Einzuwenden bleibt dabei, daß Untersuchungen, welche sich nach den formell aus
gewiesenen Posiüonen, Fächern und Orten der Hochschullehrer richten, nur eine 
rein quantifizierende Betrachtungsweise zulassen. Eine über die formale Zuordnung 
hinausreichende qualifizierende Analyse müßte daher die Leistung und damit Stei
lung eines Wissenschaftlers in der zeitgenössischen Diskussion ermitteln, um das 
Gewicht der Vertreibung auch nur annähernd erfassen zu können. Diese Dimension 
ließe sich jedoch erst durch ein anderes, auf die Präsenz der Betroffenen im zeitge
nössischen disziplinären Diskurs rekurrierendes Verfahren erschließen. Eine solche 
Diskursanalyse könnte dazu dienen, miteinander verwandte bzw. sich abweisende 
Richtungen und Schulen im Gesamtspektrum des jeweiligen Faches zu identifizie
ren. Sie würde aber den Rahmen dieser Studie sprengen.!' 

Statusbezogene Analyse 

In der folgenden Untersuchung werden alle hierfür ermittelten Rechtswissenschaft
Ier nach ihrem offiziellen StatuS in der Hochschulkorporation gruppiert. Eine ersre 

Vertreibung nach Statusgruppen und ethnischer Zuschreibung 

WS [9)2/)) Bestand Vertreibung 

Gesamt t
) jüdisch·" rein polit. Gesamt 

497 (= [00,0) 9' (= [8,)%) 39 (~7,8) 1)0 (=26,2%) 

Statusgruppe 1 2 ) 4 (2+) 
abs. v. H. abs. v. H. abs. v.H. abs. v.H. 

ordentliche Prof. 225 (45,) 43 (47,1) '9 (4 8,7) 62 (47,7) 
beamtete ao. Prof. 15 b ,o) 3 (), ) 0 (0,0) 3 (2,) ) 
ord. Honorarprof. 18 (),6) 5 (5,5 ) [ (2,6) 6 (4,6) 
Honorarprof. 40 (8,0) 11 (12 , 1) 4 ('0,) I 5 (I 1,5) 
nichtbeamt. ao. Prof. )T (6,2) 7 (7,7) 2 (5, I) 9 (6,9) 
Privatdozenten 79 ('5,9) 10 ([ 1,0) 6 (1504) ,6 (12,) 
Lehrbeaufuagte 
u. Lektoren:~ ::' * 89 (17,9) 12 (t ),2) 7 ('7,9) '9 ('4,6) 

Gesamt')··o- 497 (100,0) 9
' 

(ICO,O) )9 (100,0) '30 (100,0) 

" Einschließlich der 2) habilitierten Hochschullehrer (t4 Ordinarien, vier Extraordinarien 
und vier ordentliche Honorarprofessoren), die zum Erhebungszeitpunkt "von den amtlichen 
Verpflichtungen cmhundcn«1 »inaktiv« oder ., im Ruhestand « bcfindl.ich waren. p 

>:. 0;. Bei den Verlustcn cntspricht der jüdische Anteil zugleich demjenigen an der jeweiligen 
Gesamtzahl aller Lehrpersonen. 
t,''=''~ EinschließLich Personen, die als ))beauftragte Dozenten «, ))Dozenten mit Lehrauftrag~, 
»nicht-habilitierte Dozenten((, ))nebcnamdiche Dozenten « sowie »Dozenten « der Handels
Hochschule Berlin bezeichnct wurdcn . 
• :- :;. :;. 1;, Die Anteilc 'WUrden z. T. auf 100 v. H. gerundet. 

SI Eint dafur geeignete Methode WJre ein sogenanntes . szicntometrisches .. Meßverfahren In Form einer 
Zitations- und Co-ZitJüonsanaly:oe. Als maßgeblicher IndikatOr fur die offcntlichc Präsenz Im fJchwis
senschafdichen Diskussionszusammenhang gilt dabei die Rez.eption durch dje sClentific communll)' . Da. .. 
methodische Instrumentarium dah.ir ware die Erfassu.ng der Art und Jntcnsil3t, mit der spez.iflsche Grup
pen oder tinz('lne Angchorige des Lehrpersonals sich in cinschl3gigen Publikationen wechselseitig 
bestimmte wisscnschJhliche Positionen zuschreiben (Zit3.tions3Jl:11ysc) und durch gemeinsames Zitieren 
geistige Verwandtschaften, bzw. aucb Opposltlone.n von F:lchkollegen konStituieren (Co-Zil;ltionsana
Iyse). Eine solche Analy.se haue nach einer bishengen uberschlagigen Sch;'c7.ung erwa 135 000 zu 
erfassende und aufzubereitende Zitationen in Cl . 9000 Aufs~t2.en aus ungefähr ~o In Prage kommenden 
und durchz. useh~nden FachzeltSchriften der Jahrglnge 1919 bis 193 3 zu bet'ucksichtigcn. Sie wird im 
Rahmen des in Fn . I genannten DFG-Projekts seit Somme.r 1991 durchgeführt. Bislang wurde diese 
Methode nur hir naturwissl'nschahb(;he Fach .... crtrctcr :1ngc\ .... ;lndt (vgl. dazu insb. fi scher (Fn.1})). 

51 Dieser Personcnkre!s ist in der zu untersuehenden Gl!s:lmtzahl mitenchaltcn l weil er entgegen ur~pn.ing-
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Frage wäre dabei, ob es bestimmte Gruppen der hierarchisch gegliederten Lehrkör
per gibt, die von der Vertreibung besonders betroffen worden sind. Erste Hinweise 
über mögliche Schwerpunkte lassen sich durch eine antellsbezogene, relative Ge
wichtung der Statusgruppen zueinander liefern. 
Die ermittelten Zahlen in Spalte I zeigen auf den ersten Blick, daß der rechtswissen
schaftliehe Personal körper der deutschen Hochschulen im WS 19J2fn deutlich von 
den Ordinarien beherrscht wird, erSt in großem Abstand von den mit Lehraufträgen 
versehenen Personen und dem habilitierten wissenschaftlichen Nachwuchs gefolgt. 
Quantitativ gesehen fallen alle restlichen Gruppen kaum ins Gewicht. Sie stellen 
zusammen nur rund ein Fünftel des Gesamtbestands dar. Hinsichtlich der wissen
schaftlichen Qualifikationen dominieren die habilitierten Gruppen. Nur höchstens 
25,9% aller Rechtswissenschaftler (Lehrbeauftragte, Lektoren und die meisten Ho
norarprofessoren") lehren zur Untersuchungszeit ohne eine venia legendi. Ein Blick 
auf die Stellung in der Lehrkörper-Hierarchie zeigt, daß die drei höchstrangigen 
Gruppen, nämlich Ordinarien, Extraordinarien (d. h. außerordentliche Professoren 
mit Beamtenstatus) und ordentliche Honorarprofessoren, mit 51,9% Anteil die 
Mehrheit des Personals stellen. 
Die Verteilung der vertriebenen Wissenschaftler auf die einzelnen Statusgruppen zei
gen die Spalten 2 bis 4. Für die als ,jüdisch. klassifizierten und vertriebenen Personen 
(Spalte 2) ergibt sich die größte Abweichung von der Gesamtverteilung bei den 
nicht-habilitierten Honorarprofessoren. Hier liegt ihr Antei I um etwa die J:-Iälfte 
höher als bei der Gesamtzahl dieser Gruppe. Unter den Vertriebenen finden sich eine 
ganze Reihe angesehener und wissenschaftlich renommierter Persönlichkeiten wie 
der berühmte Strafrechtler und Strafverteidiger Max Alsberg (1877-1933), die 
SteuerrechtIer Herbert Dorn (1887-1957) und Heinrich Rheinstrom (1884-1960) 
oder der Wirtschafrsreclmexperte Julius Flechtheim (1876-1940). Allen gemeinsam 
war, daß sie ihr Lehramt nur nebenamtlich ausüben konnten und in der Hauptsache 
in der juristischen Praxis tätig waren. Als vom Wissenschaftsminister ernannte 
,Nichtordinarien< standen sie hinsichtlich ihrer Rechte und Pflichten in der Hoch
schulkorporation deutlich niedriger als die Ordinarien oder Extraordinarien." 
Auch für die meisten Gruppen der Habilitierten, wie beispielsweise den hochquali
fizierten ,ordentlichen Honorarprofessoren<, zeigen sich überproportional hohe 
Werte bei den Verlusten. Dagegen bleiben der jüngere Nachwuchs (Privatdozenten) 
und die den Lehrbetrieb ergänzenden Lehrbeauftragten, bzw. Lektoren sichtbar 
unterdurchschninlich vertreten. 
Bei den ,rein politisch, Vertriebenen (Spalte J) fallen insbesondere wieder die Ordi
narien und Honorarprofessoren als überrepräsentierte Stacusgruppe auf, während 
jedoch bei den meisten sonstigen Gruppen keine nennenswerten Abweichungen von 
der Gesamtverteilung vorliegen. 
Ein Vergleich der Zahlen in den Spalten 2 und J läßt also erkennen, daß die jüdischen 
Vertriebenen bei den meisten Statusgruppen viel deutlicher von der GesanHvertei
lung des Verlustes abweichen als die rein politisch Betroffenen. 

Jjcher Erwan:uog :luch von VerfoJgungsmaßnahmen betroffen war. So soU zumindest eine dieser Personen 
aus ihrem Amt vertrieben worden sein: der ordentliche Prof. i. R. an der Universic:l[ Konigsbcrg. Frin. 
Julius Litten - vgl. Goppingcr (Fo. 2).5,2.10. 

53 Einige, zumeist ihcre Honorarprofessoren b:mcn su.;!J habilitiert. 
54 Vgl. dazu Erich Wende: Grundla.gen dC3 Preußischen Hochs..:hulrcchlS. Bcrlin 19)O, insbes. S. 90fL 
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FachspeziJische Analyse 

Eine erste Möglichkeit, die fachspezifische Dimension der Vertreibung zu untersu

chen, ist die Zuordnung der Lehrer und die relative Gewichtung ifuer Anteile 
hinsichtlich der drei großen Rechtsgebiete. 15 Wenn man sich in Erinnerung ruft, 
welche Gebiete für den Nationalsozialismus politisch >brisant< gewesen sind, müßten 

das öffentliche Recht und das Strafredu mit ihren zumindest implizit politischen 
Bezügen besonders stark betroffen gewesen sein, galten sie doch bekanntlich als 
Objekte einer schnellen Dienstbarmachung für die NS-Ideologie.56 

Vertreibung nach Rechtsgebieten 

WS 1932/33 Bestand Vertreibung 

Gesamt* jüdisch':- :) rein polit. Gesamt 

5'7 (100,0) 92 ( 17,8) 40 (7,7) 1)2 (25,5) 

RechlSgebiet I 2 3 4 (2 + 3) 
abs. v.H. abs. v.H. abs. v.H. abs. v.H. 

Privatrecht 269 (51,0) 56 (60,0) 16 (40 ,0) 72 (\4,5) 
Öffend. Rechl 16) (3 1,5) 26 (28,» 16 (40,0) 42 (3 1,8) ' 
Strafrecht 70 ( 13,5) 9 (9,8) 7 (17,5) 16 (1l,1) 
Nebengebie«""'" 15 (2,9) I (I, I) I (2)5) 2 (1,5) 

Gesaml'~';'::·:;' P7 (100,0) 92 (100,0) 40 (100,0) 1]2 (JOo,o) 

:.:. Die höheren Gesamtzahlen entstehen durch Mehrfachnennungen bei insgesamt 20 Fachver
tretern, darunter jew-eiJs 9 Kombinationen Öffentliches RechtiPrivatrecht, bzw. Öffentliches 
Recht/Strafrecht. 
:'~t.. Bei den Verlusten entspricht der jüdische Antei.l zugleich demjenigen an der jeweiligen 
Gesamtzahl aller Lehrpersonen. 
;;.::-::. ))Nebengebiete« umfassen Fächer wie Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie oder Rechrs
sprachen, die von Lehrpersonen ohne Kombination mit einem der drei großen Rechtsgebiere 
vertreten wurden. 
,:.*;:.,:. Die Anteile wurden z. T. auf 100 v. H. gerundet. 

Wie aus Tab. 2 hervorgeht, weichen die beiden Gruppen von Vertriebenen in gegen
läufiger Tendenz VOn der Gesamtverteilung der angegebenen Rechtsgebiete auf das 
Lehrpersonal ab. Während bei den jüdischen Fachvertretern (Spalte 2) das Privat
recht auffallend über- und die restlichen Teildisziplinen unterrepräsentiert bleiben, 

finden sich bei den aus rein politischen Motiven Vertriebenen (Spalte 3) im Öffent
lichen und Strafrecht überproportionale Anteile. 
Für diese beiden Fächer trifft sicherlich zu, daß sie politisch sensibel waren (und 
sind) und der schon VOr [933 begonnene >Kampf< um antiliberale und autoritäre 
Postulate mit dem Machtantri[[ der Nationalsozialisten anderen Positionen zuneh

mend weniger Raum ließ. So gehörten bei der sich nach [932 in der Rechtswissen
schaft zuspitzenden Auseinandersetzung um die Srrafrechtsrefortll mehrere der 
Gegner autoritärer Vorstellungen und Verteidiger liberaler Prinzipien zu den später 
Vertriebenen. Klaus Marxen nennt in seiner Studie die 1933 entfernten prominenten 

55 Sow\:it in den PersonaJ- und Vorlesungsverzeichni%l'n angegeben, wurden die formell ausgewiesenen 
LehrLichcr 2ugrundegelegl. Bei Ordinarien und Extraordinarien sind die l.ehrstuhlbczeichnungen aus
schlaggebend. d. h. nicht unbedingr die vonl Inhaber ratsachlich gelesenen f:icher. Wo die offizielle 
Ausweisung der Lehrgebiete fehlte, wie z. B. bei einigen sonstigen wissenschaftlichen Hochschulen, 
konnte auf die im WS 19p/3} abgehaltenen Lehrverlnsraltungen zunickgegriffen und in der Regel eine 
ziemlich prazise Zuordnung vorgenommen werden. 

56 Vgl. Limperg (Fn. ,8), s. 44 u. 49 ff. 
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450 Professoren Max Grünhut (1893-1964) und Gustav Radbruch (1878-1949)" Insge
samt war - wie Tab. 1 zeigt - fast die Hälfte der entlassenen Strafrechtler für die 
Nationalsozialisten schon rein politisch untragbar. 
Auf den ersten Blick erstaunt, daß das Strafrecht jedoch insgesamt (Spalte 4) in etwas 

geringerem Umfang als die anderen Gebiete betroffen ist. Dies liegt nicht zuletzt an 

der relativ kleinen Zahl jüdischer Fachvertreter. Die rein politisch Verfolgten glei
chen diese Unterrepräsentanz mit ihrem viel höheren Anteil jedoch weitgehend 
wieder aus. Dies läßt darauf schließen, daß es in der Strafrechts lehre eine relevante 
Minderheit von Vertretern liberaler, demokratiscber und damit dem NS entgegenge

setzter Auffassungen gegeben hat . Es wäre daher sicherlich einer weitergehenden 
Untersuchung wert, wo die Strafrechtslehre insgesamt personell und ihren Positio

nen nach vor 1933 gestanden und wie sie sich nach 1933 weiterentwickelt hat. S8 

Für die öffentlich-rechtlichen Fächer gilt, daß mit den ,rein politischen< Vertriebenen 

(Spalte 3) stärker noch als beim Strafrecht das demokratische Potential unter den 
Hochschullehrern entfernt wurde . Neben den liberalen und sozialdemokratischen 

Anhängern der Weimarer Republik - hier sei nur Hermann Heller (1891-1933) ge
nannt - waren zusätzlich auch eine Reihe konservativer, nicht jüdischer Hochschul

lehrer betroffen, die mit dem Nazi-System in Konflikt gerieten, wie etwa der 1938 
ausgeschiedene Berliner Privatdozent für Staats- und Völkerrecht, Adolf Schüle 

(1901- 1967)·S9 
Aus diesen vorläufigen Resultaten lassen sich drei Schlußfolgerungen ziehen: 

I. Innerhalb der breiten Palette des Privatrechts müssen jüdische Fachvertreter spe
zifische Hochburgen und damit auch Vertreibungs-Schwerpunkte bilden. 

1. Das Strafrecht ist in viel geringerem Maße als andere Gebiete durch jüdische 
HochschuUehrer bestimmt worden. Für diese Gruppe könnte es besonders hohe 

Zugangsbarrieren gegeben haben. Jedoch war diese Teildisziplin ein Schwerpunkt 
,rein politischer< Vertreibung. 

3. Im öffentlichen Recht ist die gegenläufige Tendenz., Hochschullehrer aus politi
schen Gründen bzw. wegen der Zugehörigkeit zum Judentum zu vertreiben, viel 

abgeschwächter erkennbar. Es gab jedoch auch einige Universitäten, die Opfer 
massiver politischer Verfolgung wurden. 

Tab. 1 zeigt aber, daß zwischen der Verteilung beim Gesamtverlust (Spalte 4) und 

beim Gesamtbestand der drei großen Teildisziplinen (Spalte I) nur geringe Differen
zen erkennbar werden. DeshaJb ist es angebracht, die Subdisziplinen einer genaueren 
Betrachtung zu unterziehen. 

Durch eine Gruppierung der untersuchten Personen nach einzelnen Fächern lassen 

sich mit der folgenden Tab. 3 nun deutlichere - und vieUeicht überraschende - Aus

sagen treffen. Die Auswahl der Subdisziplinen richtet sich danach, wichtige ideolo

gisch sensible Fächer darzustellen und solche, die davon weniger beeint1ußt sind. 
Zugleich werden auf der einen Seite einige typische Fächer der traditionellen Dog
matik ausgewiesen, auf der anderen Seite jüngere, relativ neue Fachrichtungen mit 
innovativen Zügen . . 

57 Manen (Fn. J 6), S. l65 f. Etn anderer Kritiker. der sp:iter gehen mußte, wu der bereits (Fn . 43) erwwnte 
Ordinarius Heinrich Drost (vbl. c:bd .. S. 10) Fn. [09). 

58 Marxen gibt in seiner Studit Hinweist darauf, wo pcrsoncnbl.'2.ogen weitergcforscht werden mußte (ebd., 
S. 10) L. 165 L). Bei Bock (Fn. 16) wird auf den Slreit zwischen der Kieler Schule (Dahm, Schaffn6n) und 
der Marburger Schule (Schwinge, ZImmer) verwiesen, welcher bei der Umformung der Str3frechtsdog· 
matik eine. große Rolle spiclre {Bock (rn. 16), 5.142 H. 

59 Dazu Limperg (Fa. 18), S. 50 f. 
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Vertreibung nach ausgewählten Fächern 

WS 19)2/)) Nennungen Vertreibung 

Gesamt:} jüdisch"" rein polit. Gesamt 

806 (100.0) 147 ( 18.2) 58 (7. 2) 20 5 (25.4) 

Fach I 2 ) 4 (2+) 
abs. v.H. abs. v.H. abs. v. H . abs. v.H. 

Privatrecht: 
Arbeitsrecht 40 (4)9) 8 (j,4) ) (j,2) 11 (5,4) 
Dl. bürg. Rechl 186 (22,9) J4 (2),1) 9 ( 'S,5) 4) (21,0) 

I.nt. Privatrecht 2J (2,6) 9 (6,1) 1 (1.7) 10 (4,9) 
Rechtsvergleichung 10 (1,2) 5 (M) I (1,7) 6 (2,9) 
Zivilprozeßrecht 62 (7.7) 10 (6,8) 2 (H) 12 (5,8) 

Öffenu. Recht: 
Kirchenrecht )9 (4.8) 2 (1,4) 4 (6,9) 6 (2,9) 
Staatsrecht 86 (10,7) '5 (10,2) 11 (19.0) 26 (12,7) 
Steuerrecht )) (4,1) 10 (6,8) 2 (M) 12 (5,8) 
Völkerrecht 51 (6,) 9 (6.1) 4 (6.9) I) (6.) 

Strafrecht: 
Strafrecht und 
Strafprozeß 70 (8,7) 9 (6,1) 7 (12,1) 16 (7.8) 

Nebengebiete: 
Auslangsrecht 19 (2,4) 8 (504) 1 (1,7) 9 (4,4) 
Internat. Recht 7 (0,9) 2 (1 ,4) 0 (0,0) 2 (1,0) 

Germanistik 62 (7)7) 8 (5,4) I (1.7) 9 (4)4) 
Kanonistik '~~· ~· 14 (1,7) 0 (0,0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
Romanistik 69 (8,6) 1) (8 ,8) 7 (12,1) 20 (9,8) 

Rechtsphilosophie )8 (4,7) 5 ().4) 5 (8 .6) 10 (4,9) 

Gesam[**~ ~' 806 (100,0) 147 (100,0) 58 (100,0) 20 5 (100.0) 

,;. Die höheren Gesamtwerte eQtStehen durch Mehrfachnennungen bei Fächerkombinatio
nen. 
*,~ Bei den Verlusten entspricht der jüdische Anteil zugkich demjenigen an der jeweiligen 
Gesamtzahl aller Lehrpersonen. 
::"~ 1~ Unter dem Fachgebiet Kanonistik wurden alle Fachbezeichnungen »Kirchenrechl« in 
Verbindung mit deutscher Rechtsgeschichte (zumeist )~ Deutsches Recht(c) subsumiert. 
*':-r~ .;. Die Anteile wurden z. T. auf 100 v. H. gerundet. 

Die vorliegende fachliche Differenzierung zeigt gegenüber der oben vorgenomme
nen Aufteilung deutliche Unterschiede bereits in den einzelnen Quoten (Spalte 4). 
Während alte bzw. politisch wenig tangierte Fachgebiete wie das Bürgerliche Recht. 
das Zivilprozeßrecht oder das stark dogmatisierte Kirchenrecht eher unterrepräsen
tiert bleiben, weisen relativ neue Gebiete wie die Rechtsvergleichung und das 
SteuelTecht auffallend höhere Anteile auf. Leicht überrepräsentiert sind auch - mit 
Ausnahme des bereits behandelten Strafrechts - alle politisch relevanten Fächer wie 
z. B. das Arbeits- und Staatsrecht. Weit übertroffen werden die Abweichungen in 
diesen Fachgebieten jedoch durch die meisten internationalen Nebenfächer. 
Auffallend ist auch, daß in den meisten zivilrechtlichen und allen international aus
gerichteten Fächern die jüdischen Lehrer (Spalte 2) die übergroße Mehrheit der 
Vertriebenen stellen, während sie in den traditionellen Fachgebieten wie erwa dem 
Kirchenrecht. der Germanistik oder der Rechtsphilosophie mit unterdurchschnittlj
ehen Anteilen vertreten sind. Hier bestätigt sich die Tendenz in Tab. 2, daß es Fächer 
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452 gab, die von jüdischen Hochschullehrern bevorzugt wurden, die folglich auch be
sonders stark durch Vertreibungen betroffen waren. 
Das traditionell verankerte Staatsrecht sowie die ebenso etablierte Romanistik und 
Rechtsphilosophie bilden den Schwerpunkt rein politisch motivierter Vertreibung 
(Spalte 3).60 Eine Säuberung speziell des für die Legitimation des NS-Staats eminent 
wichtigen Staatsrechts von allen sozialdemokratischen und liberalen Positionen samt 
ihrer Vertreter erklärt den hier erkennbaren besonders hohen Anteil. Unter den 
jüdischen Staatsrechtslehrern befinden sich natürlich auch solche, die wegen ihrer 
nazi-feindlichen, weil demokratischen Positionen zweifach diskriminiert wurden. 
Als Beispiel sei nur der in München lehrende Österreicher Hans Nawiasky 
([880--[961) genannt" 
In beiden Nebengebiete gibt es zahlreiche ,nur, politisch Verfolgte. Zu den verfolg
ten nicht-jüdischen Rechtsphilosophen zählt etwa der bis 1933 in Frankfurt tätige 
ordentliche Professor Arthur Baumgarten (1884-1966), ein liberaler Gegner des 
Nazi-Regimes, der nach öffentlicher Mißbilligung des NS in die Schweizer Emigra
tion ging." Speziell im römischen Recht dürfte die eigene Überzeugung angesichts 
der nationalsozialistischen Angriffe auf dieses Fach6

, nach 1933 schnell zu einem 
Hindernis für den weiteren Verbleib im deutschen Lehrbetrieb geführt haben. So 
verlor [934 der nicht-jüdische Marburger Ordinarius Alfred Manigk ([873-[942) 
seinen Lehrstuhl, weil er das römische Recht gegen NS-Angriffe verteidigt hatte." 
Im gleichen Jahr entschloß sich der an der Universität Hamburg lehrende jüdische 
Romanist Friedrich Ebrard (1891-197 \) zur Rückkehr in sein Geburtsland Schweiz, 
weil er sich nach Hitlers Machtübernahme nicht au f den Führer verpflichten 
wollte.6 ! 

Die römische Rechtsgeschichte weist auf eine weitere, äußerst wichtige Dimension 
der fachspezifischen Verfolgung hin: die tendenzielle Abhängigkeit der Vertrei
bungsquoten von der nationalen, bzw. internationalen Bindung und Ausrichtung 
der Fächer. Eine in dieser Richtung gehende These hat der Öffentlicbrechtler und 
Rechtshistoriker Michael Stolleis für die Romanisten formuliert: Sie waren deutli
cher durch ., Internationalität und Mehrsprachigkeit sowie durch eine stärkere 
Verankerung in der liberal-humanistischen Bildungswelt«66 geprägt als etwa die Ger
manisten. Während deren Grundlinie vor und nach 1933 zunehmend mehr eine 
.,nationale« wurde", benötigte die romanistische Forschung durch ihre in den zwan
ziger Jahren erfahrene Erweiterung zur »Antiken Rechtsgeschichte« einen größeren 
Horizont. 

60 Das Kirchenrecht nimmt hi.nsicht.lich seiner überwiegend oicht-jüdischen Vertrieb('nen eine Sonderstel
lung cin. die sicherlich mit der konressionellen Bindung dieses Faches lusammcnhangt_ 

6. Du" uehec (Fn.IJ), S. 6001. 
62 Daz.u Horst Schroder: Ein großer Staats- und Recbtsdenker. Zum 100. Geburtstag von Arthur Baum~.1r

(eo, Ln: Neue Justiz (DDR), Nr'3h98'h S.9d. Biographische Hinweise insb. bei Helg.l Müller: 
Frankfurter Srrafrechtslehrer. in: Forschung Frankfurt 1985. S.16f. 

63 D3.ZU insb. eine Reihe von Beispielen nennr Pcrer Landau: Romi:;chts Recht und deutsches Gemeinret:ht. 
Zur rechtspolilischen Zielsetzung i.m n;'ltLonaJsozialisLischcn Parteiprogramm. in: Jo.,.1ichael StoUcislDieter 
Simon (Hrsg.): Recht.sgeschichte im Naciooalsozialismus: Beitrage zur Geschichte einer Disziplin. Tu
bingen 1989. S. 11 ff. 

64 Dazu ErnstJ.Cohn: SlUdenr in den Zeicen der Not. in: Herben Hupk:t (Hrsg.): Leben in Schlesien, 
Wurzburg .1967, S. 251. 

65 O. Ven.: Friedrich August Ebr;ud-Friedbender, in: Biographisches Lexlkon vers(Qrben~r Schweizer. 
VIII. Band. Basel .,82. S . • 8. 

66 Michael Stolleis: Oie Rechtsgeschichte im ~.uion;llsozialismus: Umrisse eines wissenschaftsgeschtchtli
ehen Themas, in : Stolleis/Simon (Fn.6J), S. 5 f. 

67 Duu Roderich Wahsner: Die Deutsche Rechtsgeschichte und der Faschismus, in; Kritische Jusriz 1973, 
S.17zff.; Mich.lel Stollei.~: .. Fonschrittc der Rechtsgeschichte .. , in: Srollei.s/Slmon (Fn6J), 5.194(. 
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Somit bleibt festzuhalten: 
I. Eine differenzierte Betrachtung der Fächer zeigt, daß die Vertreibungsschwer

punkte nicht in einem der drei großen Teilgebiete liegen, sondern bei den politisch 
brisanten bzw. den weniger traditionellen Fächern lokalisiert werden können. 

2. Darüber hinaus bilden die geringer etablierten und standa.rdisierten Subdiszipli

nen wichtige Schwerpunkte der Lehre von Juden. 

Vertreibung und Intemationalität 

Aus Tab. 3 geht hervor, daß die meisten schwächer betroffenen Rechtsfächer dieje
nigen 'nationalen, Zuschnitts sind. Hingegen haben die noch jungen Spezialfächer, 

welche Rechtsprobleme anderer Staaten und jene des zwischenstaatlichen Verkehrs 
thematisieren, proportional die stärksten Verluste zu verkraften. So weist die Rechts
vergleichung gegenüber ihrem Gewicht im untersuchten Fächerkanon ei.nen meh.r als 
doppelt so hohen Anteil am Gesamtverlust auf. Dieses in der Weimarer Zeit noch 
junge Rechtsgebiet befand sich vor '933 in einem starken Aufschwung und beein
f1ußte auch die Entwicklung des Internationalen Privatrechts" Zu den einer starken 
Dynami k unterworfenen Bereichen gehörten auch die sich gerade zur Wissenschaft 
formierenden Steuerrechtslehre und das Arbeitsrecht, dessen Herausbildung als 

selbständiger Wissenschaftsdisziplin u. a. dem jüdischen Juristen Hugo Sinzheimer 
(1874-1945) zu verdanken ist. 6, Wie schon für die Romanistik nachgewiesen, waren 
alle diese Fächer von einem stärker westlichen, weltOffenen Den ken beherrscht als 
etwa die klassischen Institute des Privatrechts oder des Strafrechts. 
Aus den überdurchschnittlich hohen jüdischen Anteilen in den genannten neuen 
Subdisziplinen70 läßt sich eine wesentliche Schlußfolgerung ziehen: 
Daß sich in diesen international ausgerichteten Fachgebieten auHallend viele jüdi
sche Fachvertreter identifizieren lassen, muß in gewissem Zusammenhang mit ihrer 
stärker westlich-internationalen Orientierung und ihrer eher weltOffenen Prägung 
stehen. 

Der Zusammenhang VOn Internationalität und Vertreibung läßt sich in den folgenden 
Hypothesen darstellen. 

I. Je weniger sich Fächer unter dem Wandel der politischen und sozialen Vcrhälr
nisse nationalistisch verengen lassen, destO stärker sind sie über ihre personellen 
Träger einem Vertreibungsdruck ausgesetzt. 

2. Je stärker die politische Brisanz eines Fachs ist, um so mehr überwiegt die rein 
politisch erfolgte Vertreibung. 

3· Je weiter eine neue Subdis7.iplin VOn den alten Standard fächern entfernt ist, desto 
höher ist der Anteil der vertriebenen Juden. 

Da in vielen Fächern gerade die als ,jüdisch, klassifizierten Gelehrten zu den heraus
ragenden Wissenschaftlern zählten, wäre es wichtig, auch die Qualität und damit die 
fachliche Relevanz des Verlusts näher zu beslimmen. Bereits ohne eine präzise Ana

lyse müssen die Folgen für manche Fächer jedenfalls als dramatisch bezeichnet 
werden. So verlor d.ie Romanistik einen großen Teil ihrer führenden Vertreter, weil 
die meisten jüdischer Herkunft waren." In das sich nach 1918 gerade erst entwik-

68 Siehe datu Norr (fon . 16), S. lodt. 
69 Darauf verwelSI Landau (Fn. 11). S. 10} L; vgl. auch Norr (Fn. 16), S. ] 77 H. 
70 Vgl. auch die FestscellunI) von ~OrT • .. Jli~ es gerade die innovativen und rur Weimar charaklerislischen 

Bcrcichetc waren, weicht: ~ in hohem Maße von ;lidlschcLl Autoren gcpr;i~t" wurden (Norr ehd., 
S. '4))' 

71 So Dictcr Slmon: Dle deutsche Wissenschaft vom rom ischen Recht nach '9H. In: Stöllei$/Simon (rn. 57), 
S. 165, der u.a. Frao,z. H:lymann. HC'rmann K.1ntorowiez., Ernst Levy, Fritz Pringshcim, Ernst Rabel, 
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454 kelnde SteuelTecht wurden ebenfalls enorme personelle Lücken gerissen. Aufgrund 
der Konzentration jüdischer Juristen in diesem innovativen Spezialfach lag die 
hauptsächlich an der Berliner und Leipziger Handelshochschule gelehrte Steuer
rechtswissenschaft nach 1933 weitgehend brach, weil alle ihre vier ,nichtarischen, 
Vertreter entlassen wurden. Darunter waren so klangvolle Namen wie der Privatdo
zent Kurt Ball (1891-1976)", Mitbegründer der modemen Steuerrechtslehre, und 
der bereits erwähnte Honorarprofessor und Richter Herbert Dornll , bis '933 Präsi
dent des Reichsfinanzhofs . 
Ein solcher Verlust an Kompetenz und wissenschaftlicher Qualifikation so llte sich 
für dieses Gebiet bis lange nach '945 bemerkbar machen." 

OrtsspeziJische Analyse 

Eine dritte Möglichkeit, Schwerpunkte der Vertreibung auszuweisen, bietet eine Dif
ferenzierung nach Hochschulorten. Da die Masse der Rechtswissenschafder vor und 
nach 1933 an den juristischen Fakultäten der Universitäten lehrte, ist es sinnvoll, sich 
auf die klassischen Stätten von Lehre und Forschung zu konzentrieren und die wis
senschaftlichen Fachhochschulen auszuklammern. lI Hinzu kommt, daß der Natio
nalsozialismus es in erSter Linie auf die ,Erneuerung' der juristischen Ausbildung 
und damit der Un iversitäten abgesehen hatte. 
Die politischen Bedingungen waren dafür recht unterschiedlich. Für traditionelle 
Hochschulen wie Tübingen konnte Uwe Adam feststellen, daß schon lange vor 1933 
. die demokratischen Kräfte innerhalb des Lehrkörpers denkbar gering waren.,J6 

Einige Neugrü.ndungen wie Frankfurt, Hamburg oder Köln besaßen hingegen vor 
1933 Fakultäten mit liberalem Ruf und vereinten eine Reihe von Hochschullehrern 
in sich, die den Weimarer Rechtsstaat bejahten." 
Vor diesem H intergrund lassen sich die in der folgenden Tab . 4 nach Hochschulorten 
differenzierten Verlustanteile erklären . 
Auf den ersten Blick fällt auf, daß der Personalbestand im WS 1932/33 (Spalte I) eine 
stark differierende Verteilung aufweist. Eindeutig dominiert die Universität Berlin, 
welche gegenüber der nächstgrößeren Hochschule (München) einen mehr als dop
pel t so hohen Anteil besilzt. 
Zwischen den anderen Hochschulen bleiben die Differenzen hingegen viel geringer. 
Hier Jassen sich als stärkste Gruppe die erst nach 1900 gegründeten Großstadthoch
schulen wie etwa Frankfurt, Hamburg und Leipzig und die traditionell ausgebauten 

Frltz Schulz u. Andreas B. Schwarz namentlich erwähm. Ein wichtiger Hinweis z.ur Qualität des Verlusts 
auch bei Kunkel (Fn. 7), S. 109· 

72 Vgl. AJlons Pausch : Kun Ball. Mitbegrunder der Steucrrechcswlsseoschaft - Ycrrechter der Selbständig-
keit des Steuerrechts. in : Steuer und Studiu.m 1990. S. 28} ff. 

7J Dazu Göppingcr (Fn. ,), S. '75. 
74 Ebd., S. "J u. )89· 
7S H.jnz.u kommmt. daß die meintn RechtSfächer an den sonstigen wissenschaftlichen Hochschulen nur dit.o 

Funktion besaßen, den eigentlichen, d. h. außerrechtücheo Lehrkaoon zu ergänzen. Die jtwt:ils in gerin
ger Zahl an den einzelnen Lehrst:itten venrett:nen RechtswissenschaftJer bildL'ten in der Regel auch 
ke inen gesonderten Lehrkörper. 

76 Adam (Fn. 6), S. ,8. 
n Vgl. Zu Frankfurt lnsb. Notkt:r Hammerstein: Die Johann Wolfgang Gocthe-Universität Frankfurt am 

Main. Von der Stiftungsuniversit.1c z.ur staallichen Hochschule . B;md I: 1914 bis 1950. Neuwicd, Frank
furlfM . 1989. - Zu Hlffiburg: Hermann Weber: Von Albrecht Mendelssohn-Bartholdy ~u Ernst 
Forsrhof(. Die Hamburger Rechtsfakuhät im Zeitpunkt des M:tchtiibergangs 1933 bis '935. in: KJaus 
Jürgen Gantzel (Hrsg.): Kolonialrechrswisscnschafl, K..riegsursachenforschung, lmernationa.le Angele
genheiten. Badeo-Baden 1983, S. 165 H. - Zu Köln: Frank Golczwcsk.i: Kölner UnlversiÜitslehrer und der 
NatlonaJs.oziaJismus. Personengc5chichcl.iche Ans:ilU. KöJn u. Wien 1988, S. 24 H. 
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Vertreibungsverluste nach Universitäten78 

WS 1932/3) Bestand Vertreibung 

Gesamt jüdisch" rein polit. Gesamt 

425 (ICO,O) 77 (IS . I) 3
' 

(7,3) 108 (2).4) 

Ort I 2 3 4 (2 + 3) 
abs. v. H . abs. v.H. abs. v.H. abs. v.H. 

Ber~n 56 (13.2) 17 (22,1 ) 6 ( '9,3) '3 (lI,3) 
Bonn lO (4,7) 3 (J,9) I (p) 4 (3,7) 
Breslau 16 (J,S) 4 (p) I (J,2) ~ (4,6) 
Erlangen 8 (1,9) 0 (0,0) 0 (0,0) ° (0,0) 
Frankfurt/M. 24 <s,6) 9 (" ,7) 2 (604) 11 (10,2) 
Freibu.rg/Br. 16 {J,8) 3 (J,9) 0 (0,0) 3 (2,8) 
Gießen \I (l,6) 0 (0,0) 0 (0,0) ° (0,0) 
Göttingen 18 (4,l) 3 (J,9) I (3,2) 4 (3,7) 
Greifswald 16 (3,8) 2 (2,6) I (p) 3 (2,8) 
Halle IJ (3,1 ) 3 (3,9) 2 (6,4) 5 (4,6) 
Hamburg 22 (502) 6 (7,8) 3 (9,7) 9 (8,,) 
Heidelberg 2l ( 502) 6 (7,8) 2 (6,4) 8 (704) 
Jena " (2,6) ° (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Kiel 22 (502) 4 (j,2) 6 ('9,3) 10 (9,3) 
Köln 19 (4,~ ) ~ (6,~) 1 (J,2) 6 (5,6) 
Königsberg 14 (3,3 ) 2 (2,6) 0 (0,0) 2 (1,8) 
Leipzig 23 (~04) 2 (2,6) 2 (6,4) 4 (3,7) 
Marburg '3 (3, I) I (. ,J) I (p) 2 (1 ,8) 
München 27 (6,,) 4 (j,2) I (p) 5 (4,6) 
Münster 23 (~ 04) 2 (2,6) 0 (0,0) 2 (1,8) 
RoStock 9 (2,1) I (1,3) ° (0,0) I (0,9) 
Tübingen I ~ (J,5) ° (0,0) ° (0,0) 0 (0,0) 
WürLburg 7 ( 1,6) ° (0,0) I (J,2) I (0,9) 

Gesamt':-:·· 425 (100,0) 77 (100,0) 31 (100,0) 108 ( 100,0) 

" Bei den VeriuSien entspricht der jüdische Ameil zugleich demjenigen an der jeweiligen 
Gesamtzahl aller Lebrpersonen 
"- ':' Die Prozentameile wurden z. T. auf 100 v. H. gerundet. 

Lehrstätten wie z . B. Heidelberg und Münster identifizieren. Danach folgen kleinere 
Altgründungen wie u. a. Greifswald, Jena oder Tübingen. Das Schlußlicht bilden 
diejenigen älteren Hochschulen (wie Erlangen oder Würzburg), die traditionell nur 
einen Mindestbestand an Lehrstühlen aufwiesen und keine Spezialfächer anbo
ten . 
Bemerkenswert ist dabei, daß sich die Masse der jüdischen Hochschullehrer 
(Spalte 2) auf wenige, zumeist großstädtische Universitäten konzentriert. Dabei bil
den Berli.n u.nd Frankfurt ausgesprochene Schwerpunkte. Dagegen weisen immerhin 
fünf, zumeist kleinere Fakultäten überhaupt keine jüdischen Lehrkräfte auf. 

78 Unter den .. Bcsl3.nd .. fl\Ut das gesamte Personal der jeweiligen Hochschule, d. h. :luch außerhalb des 
Lehrkörpers stehende niclll-h3bilitiene Lehrkrahe. So schließt die Zahl fur Berlin auch :Jlle Doz.enten des 
"Instituts für Auslands- und Winschaftsrech •• ein (vgl. Fn . z8). - Bei Jena wird der 1933 enuassene 
Professor Kar! Korsch hier njcht berücksichtigt, weil er 19J.2..IJJ im Lehrkörper der Rechts- und Wirt
schafrswissenschafdichen Fakuhat dcr Universität Jena nicht mehr erscheint (vgl. Thüringische L~lOd(;s
universität Jena: Vorlesungsverzeichnisse Winterhalbjahr 19321 JJ. Jena o. J. , S. 6 u. ebd .• Sommerhalbjahr 
1933. S. 6; zu den besonderen Umst:inden und zur Entlassung siehe Michael BuckmiJler: Zeitt:lfel zu Karl 
Korsch - Leben und Werk, in: Oers. (Hrsg.): Zur Akrualitat von Karl Korsch. Fran.k.furtlM . 1981, 
S. 165 ff.). - In München lehrte ein Vertriebener an der St.1:l1swirtschafdichen Fakultat (vgl. Kalender der 
Deutschen Hochschulen und Universitäten (Fn . 27), 114. Ausgabe, WS 1933/J'h S. 4J8). 
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Für die insgesamt 23 Universitäten scheint es sinnvoll, drei Gruppen zu bilden und 
näher zu untersuchen.19 

I. Unter den großstädtischen Universitäten ragen mit überproportional hohen Ver
treibungsraten neben Berlin die beiden Hochschulneugründungen Frankfurt und 
Hamburg heraus. Während im WS t9p/33 auf diese drei Orte 24.0% des Ge
samtlehrkörpcrs (Spalte J) entfielen, liegt ihr Anteil an allen Verfolgten (Spalte 4) 

bei 39,8%. 
2. Ein weiterer Schwerpunkt der Vertreibung liegt in den nach 1933 als ,Grenzland

Universitäten,SO apostrophierten Hochschulen Breslau, Heidelberg und Kiel. 
Hier weist insbesondere die letztere Universität neben Berlin den höchsten Anteil 

rein politisch Verfolgter (Spalte 3) auf. 
3. Unter den geringer betroffenen Hochschulorten befinden sich die vier großen 

Fakultäten in Bonn, Leipzig, München und Münster, deren jeweilige Anteile am 
Gesamtverlust (Spaltc 4) teilweise deutlich unter ihrem Anteil am gesamten Lehr
körper (Spalte I) liegen. Hinzu kommen die sehr gering bzw. gar nicht betroffe
nen kleinen traditionellen Universitäten wie Erlangen, Gießen, Jena, Marburg, 
Rostock, Tübingen und Würzburg. 

In der ersten Gruppe ragt Berlin hinsichtlich der Vertreibung insbesondere desha.lb 
heraus , weil die größte deutsche Hochschule mit der führenden juristischen Fakultät 
ein breites Spektrum spezialisierter wie international ausgerichteter Lehre und ihr 
angegliederter Forschungsinstitute besaßs" auf das die Nationalsozialisten ihr be
so nderes Augenmerk richteten. Hinzu kommt ein überdurchschnittlich hoher An
teil jüdischer Professoren und Dozenten. Eine nähere biographische Prüfung der 
jüdischen Vertriebenen in Berlin ergibt, daß ein großer Teil in den internarional 
orientierten, z. T. neuen, innovativen Subdisziplinen tätig war, häufig sogar an einem 
der drei rcehtswissenschaftlichen Forschungsinstitute. Als Stichwort sei hier nur der 

weltweit angesehene jüdische Gelehrte Ernst Rabel (,874-1955) und sein " Institut 
für ausländisches und internationales Privatrecht« genannt. i ' 

Anders als Berlin gehören Frankfurt und Hamburg zu den nach der Jahrhundert
wende mit Hilfe von Kaufleuten gegründeten Stiftungsuniversitäten, die noch einen 
verhältnismäßig jungen Lehrkörper besaßen. Für diese Hochschulen (darunter auch 
Köln) gilt, daß sie entsprechend der Zielsetzung und den Bedürinissen ihrer - teil
weise jüdischen - Stifter weltoffen sein sollten.sl Während Frankfurt als reform- und 

79 Ftir eille Reihe von ZUml'i"l mitderen Univcrsitalcn kann eint An.llysc Jedoch in di l.."!'t:m Rahmen nicht 
vorgenommcn werden . weil hierzu nur in den wenlgstcn Fallen Untersuchungen vorliegen. Dies betriift 
von oHi1.iusen JubiJaumsschriften abgesehen - eine Vu:lzahl kleinere r und milderer Universit3tCn des 
heutigen Wesldeutschlands. Erfreuliche Ausnahmen sind die Arbeiten zu Goningen und Ttiblngen . Zu 
G Ölt.ingen: frank Halfmann: Eine . Pflanzstätre bester nationalsozialistisch('r Rechtsgelehrter ... Di(' juo· 
stlSche Abteilung der Recht s:- und St :\3t.s wi sstnschaIuichcn Fakultat, in: Heinnch ßecker u . 3 . (Hrsg.): 
Die UnivC'rsitat Gowngen unler dem N :uiol\;\lsozi:llismus. Munchen, London, New Yo rk, Paris 1987. 
S. 88- 141. - Zu Tubingen die ~Is eine der ersten systematischen Untersuchungen zou di ese r Thematik 
erschic:-ncnt' Arbeit von Adam (Fn. 6). 

80 Zu dieser Bezeichnung siehe Fn. 9 1 u. 92. 
81 Neben dem an die fakultat a.ngcsch lossenen . Instltut fur Auslands- und \"(I'f tScha tsrecht .. unter Ernst 

Heym;1nn ('xi sücrlcn seit de li zwanziger Jah ren das renommierle und wissensch ::a ftli ch mil der Universität 
verbundene . Ka; ~ ('r·\"f jlhclrn·Institut fur ausländi sches o ffcmlichcs Recht und Volkerrecht ... von Viklo r 
Bruns :'iowic d:l.s .. Institut filr .lu.s bndischcs und int(Ormtionalcs Pnvatrechl « unter Ernst Rabe!. 

Sz [mmerhm lehrten 8 von [7 )udischen Vcrtrlebenen, daru!1lcr 3 Osteurop.1cr. intcl'I1:u.io nal c Pnchcr wie 
:lUslandisches Recht oder internatIOnales Priv:mechr (vgl. Amrlicht'S Pcr.son;1lvcrzeichnis der Fricdrich· 
Wilhelms-UnivcrS1(;'1.( zu Berlm fur das 123. RektOratsJahr 193213). Berln 19)2.. S. 12 ff. ; C hronik der 
FfledrKh-Wilhelms~Uni\'crsi(at zu Berlin. April 1932-Marz 1935 · Berlin o . J. (1935), S. 9 H. ; VorlC!sun gs
ver7.l'ichni ,5 Wimersemesrer 1932-33. Hrsg. v. d. Friedrich·Wilhelms- Univcrsitin zu Berhn . Berhn 0.]. , 
S. ') ff. u. 1)61.). 

83 Zu Frankfurt sidH~ insb. HammerstclrI (fn. 77). - Zu Hamburg : ~ l'brt Krausc/ l.udwig Huber/ H o lger 
Fischer (Hrsg.): Hochschula,lhag im Drinen Reich. Die Hamburger U llivc rs it.it 1933-19'0. 3 Ddc. ßcrlin 
u. Hamburg 1991. 
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experimentierfreudig hinsichtlich neuer Fächer galts<, trat Hamburg vor allem auch 
als Ort auslands rechtlicher Forschung und Lehre hervor. Dies galt spätestens mit der 
Gründung des »instituts für auswärtige Politik . (1923), das unter der Leitung des 
jüdischen Zivilrechders Albrecht Mendelssohn Barcholdy (1874-1936) stand, eines 
»hervorragenden Kenner(s) des anglo-amerikanischen Rechtssystems «.ss 
Diese drei Lehrstätten gehörten zu einem Kreis von modernen und republikanisch 
ausgerichteten Hochschulen, deren Gremien jüdische Wissenschaftler bei Beru
fungsverhandlungen nicht benachteiligen oder ausschließen wollten. Statt dessen 
wurden bewußt - zumindest im Falle Frankfurts86 - jüdische Kapazitäten berufen, 
die an den traditionellen Universitäten keine Chance gehabt hätten. Daraus mußte 
nicht zwangsläufig resultieren, daß hier ,Hochburgen, von Anhängern der Weimarer 
Demokratie entstanden waren. Jedoch läßt sich zumindest für Frankfurt sagen, daß 
eine demokrariefreundliche Haltung im Lehrkörper überwog, wie sich dies auch am 
überproporcional hohen Anteil an politisch Vertriebenen ablesen läßt.!? 
Für die zweite Gruppe läßt sich eine politische Dimension noch deutlicher feststel
len. Gerade Heide/berg besaß bekanntlich durch anerkannte demokratische Persön
lichkeiten wie den Mitbegründer des .,Weimarer Kreises« (der bereits erwähnte 
Gustav Radbruch) einen liberalen Ruf. Die Kieler Fakultät hingegen war stark durch 
die Personalpolitik des preußischen sozialdemokratischen Kultusministers Becker 
geprägt und gab von rechts angefeindeten Wissenschaftlern wie dem linksliberalen 
jüdischen Rechtsphilosophen Hermann Kantorowicz (1877-1940) oder dem pazifi
stisch gesonnenen Völkerrechtler Walter Schücking (1875-1935) die Möglichkeit, 
Lehrstühle zu besetzen.8B 

Weniger politisch eindeutig, jedoch von starken Gegensätzen geprägt war die tradi
tionsreiche BresLauer Fakultät. Schon lange vor 1933 galt sie auch als Ort antidemo
kratischer Positionen, verbunden mit einer teilweise niederträcbtigen antisemiti
schen Hetze.s, Als Gegengewicht zu den offen verfassungsfeindlichen Auffassungen 
des StaatsrechtIers und Deutschnationalen Hans Helfritz ließ der preußische Kultus
minister 1929 hier eine parallele ,Strafprofessur< für öffentliches Recht einrichten, die 
mit dem jüdischen Ordinarius Ludwig Waldecker (1881-1946) besetzt wurde.90 

Allen diesen Hochschulen war gemeinsam, daß sie geographisch gesehen in Randre
gionen lagen. (Dies galt in einem mehr politischen Sinne auch für Heidelberg, weil es 

84 So ",'urden beispielsweise die Rechtssoziologie und das Jugend- und Ftirsoq~crc(hl in da~ Studienpro. 
gramm aufgenommen (5. Hammerstein (Fn. 77), 5.143 f.; ausrührlieh dazu insb. Bernhard Diestelkamp: 
Zur G~schichle der Rcchtswissenschafdichen Fakultat der Johann WoUgang Goethe-Universiür Zu 

frankiurr 30m Main, in: Bernhard Diesrclkamp/Michacl Stolleis (Hrsg.): Juristen an der Universiüt 
Fr:mkfun am Main. Baden-Baden 1989, S.9ff.). 

85 Zil. n. Webl!r (Fn. 77), 5.167. Die erst 19)2 geg'ründere Rechtsabreiluog wurde von seiner ScbüJerin 
Magdaleoa Schoch (1897-1987) geleitet (ebd., S. 179). Beide verloren nach J933 ihre Position und emi
gril.·rtl.·n. 

86 Siehe Hammer!'tl'in (Fn. 77), 5.25. 
87 r=.inige Rechtslehrer tl"3ren sog'ar als ausgesprochene ~a.zi-Gegner in Erscheinung, so in Frankfun bei

spielsweise die schon erwahmcn - Profes.sorcn Heller und Sinzheimcr, in Koln der linksliberale 
Demokrat Ham Kclsen (1881-1973). Unt('r den zahlreichen zu diesen Pcrsonlichkcircn erschienenen 
biographischen Arbeiten sei hier nur ein die drei Juristen ponraitierender Sammelband genannt: Streit
bare Juristen. Eine andere Tradition. Hrsg.: Kritische Justiz. Baden-Baden 1988. Zu Heidelberg vgl. 
Birgit Vczina: .Die G.leichschaltung. der Universität Heidelberg im Zuge der nacionalsoziaJis:ti .... ~hcn 
Machtergreifung. Hcidclberg 1982, S. 21. - Zu Kiel siehe insb. Dohring (pn. 40), s. 184 H. 

88 Dazu insb. Dohring (rn. 40), S. J92 f. (Kamorowicz.) u. S. 189 f. (SchiJcking); au.~führlich zu Kamoro
"Wic~: Karlhein:t. Mu.~cheJer: Hennann Ulrich Kantorowicz. Eine Biographie. Berlin 1984; L.U Schucking: 
Detlev Acker : Walthcr Schucking. Münster 1970. 

89 Vgl. Goppi.nger (Fn. ,) , s . • 87L 
90 Dazu siehe Ernst Rudolf Huber: Deutsche Vcrf:lssungsgcschiclne seit 1789. Band VI; Die Weimarer 

Reichsverfassung. SluUg:.lrt, Berlin, Koln, Mainz 1981, S. 9911. - Bez.eichllenderweise wurde WaJdccker 
[934 nach K6in versetzt (chd .). 
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an der Grenze zum französisch besetzten Rheinland lag.) Sie wurden '933 auserko
ren, »geistige Grenzfestungen." des Nationalsozialismus zu werden. Zusammen 
mit Königsberg sollten diese juristischen Fakultäten zum "politische(n) Stoßtrupp«" 
einer ,erneuerten, Rechtswissenschaft umgeformt werden. Um das Ziel dieser ange
strebten Umwandlung zu erreichen, mußten die betroffenen Fakultäten nach und 
nach ,gleichgeschaltet' werden, d. h. neben den jüdischen sollten auch alle nicht welt
anschaulich einwandfreien oder als zu wenig ,völkisch, eingeschätzten Mitglieder des 
Lehrkörpers durch Entlassung oder Versetzung entfernt werden.'! In der östlichsten 
,Grenzlanduniversität, Königsberg ist auffällig, daß außer den beiden jüdischen Or

dinarien Albert Hensel (1895-1933) und Fritz J. Litten ([873-1939) kein anderer 
Hochschullehrer vertrieben wurde.". 
Bei der dritten Gruppe von Universitäten fällt auf, daß es hier - mit Ausnahme 
Leipzigs - kaum politisch motivierte Vertreibungen (Spalte 3) gab und der jeweilige 
Verlustanteil hauptsächlich von den - zumeist wenigen - jüdischen Lehrpersonen 
(Spalte 2) gebildet wird. Da die drei betroffenen grollen Hochschulorte Bonn, Mün
chen und Münster in katholisch geprägten Regionen liegen, läßt sich für die dortige 
Berufungspolitik ein konfessioneller Hintergrund vermuten. Was die kaum von der 
Vertreibung betroffene Gruppe der kleinen Fakultäten anbetrifft, so dürfte auch hier 
die eigene personalpolitische Tradition ein entscheidender Faktor gewesen sein. In 
Freiburg verhinderte der Einfluß deutschnationaler Kräfte an der Universität über 
zwanzig Jahre lang die Berufung des engagierten Demokraten und Privatdozenten 
jüdischer Herkunft, Hermann Kantorowicz." Für Tübingen steht fest, daß hier 
lange vor [933 die Berufung jüdischer Juristen aus antisemitischen Motiven heraus 
möglichst umgangen wurdc.'6 Bei anderen Hochschulen wie Erlangen und Rostock 
gibt es ebenfalls Hinweise, daß die dortigen Fakultäten jüdischen Kandidaten »na
hezu komplett aus ihren Berufungsüberlegungen ausschlossen.«" 
Aus der bisherigen Analyse lassen sich somit folgende Hypothesen ableiten: 
,. Die Berufungspraxis der juristischen Fakultäten in der Weimarer Zeit führte dazu. 

daß jüdische Rechtswissenschaftler aufgrund ihrer sozialen Ächtung eher an noch 
nicht etablierte, jüngere Hochschulen als an alteingesessene Universitäten berufen 
wurden. Eine Ausnahme bildet nur Berlin. 

2. Wo der Anteil an Vertreibungen deutlich überdurchschnittlich auftritt, läßt sich 
die betroffene Hochschule in der Regel als politisch liberal identifizieren. 

91 So der Titel einer Schrift des NS-Er/it·bungsideologen Ernsr Anrieh: UniVl'r,~t(at('n aJs geistige Gn:llzft:
slungt::n. Stuttgart u. Berlin 19J6, insb. 5.9ff. 

92 ),Richtlinien für das Srudium der RechtswLssenschaft" vom 18.Januar 1935, In: Deutsche Wissenschaft, 
Fr7.iehung und Volksbildung. Amrsbbn des ReIchsministeriums {ur Wissenschaft, Erziehung und Volks
bildung und der Umerrichtsvt'r\\·;tltungen der Lil nder, I.Jg., J9J5, 5.49. 

93 Hierbei sollte Kiel gerade wegen seiner demokratischen Traditionen eine Vorreiterrolle spielen, weil es 
ide:de Voraussetzungen für eine solche ,Säu berung< bot. Nach tiner Welle von personellen NeubesN :Gun
gen wurde die Hochschule Zur .. Pfl;urzschule fu.r junge. dem Regime unbedingt ergebene Rechtslchrer,( 
(Dohring (Fn. J9) , 5.106) umgeformt. dazu ausfiJhrlich Jom Ecken: Was war die KLeier Schu.le? , in: 
Recht und Rechtslehre im Nationalsozialismus. Ringvorlesung der Rechtswisssnschaftiichen Fakult:ü dt:r 
Christian-Albrecht-fakultin zu Kiel. Hrsg. v. franz Jürgen Säcker, Baden-Baden 1992, 5.37-70. 

94 Dafür ist hier- wie auch in Breslau - die umfangreiche Ver~etzungspoJitik auHalJig: Bis zum WS 1936/Ji 
wurden immcrh.in funf von sieben Ordinariatcn neu :le~et7.{i in Breslau waren es bis zum \'(15 19J6/J7 
funf von acht Lehrsttillien. (Aufgrund fehlender SckundarliteraLU r zur HochsLhul- u. PLT.~onalge:ichichte 
der Breslauer und Konigsberger Fakuhin mugten die Ergebnisse minels eigener R('chcrchen anhand der 
Vorlcsungs- und Personalverzeichnisse ermittelt werdt:n.) 

95 Monika Fromme!: Hermann Ulrich Kantorowic7. (1877-194°) - hn Rechtstbeoretiker z.wiscben aJlen 
Stühlen, in: Heinrichs (Hrsg.) (Fn. JJ, S. 6,8 f. 

96 Hierzu sehr kennmisreich Adam (Fll. 6), S. 31 f. 
97 Frank Golczweksi: Judische Hochschullehrer an der neuen Univcrsil~t Koln vordem Zweiten Weltkrieg , 

in: Koln und das rht!ini.\cht:Judentum. Fes!schrift Gerll1anjaJudaic~ 1959-1984. Hrsg. v.Juna Bohnke
Kollwitz u. a. Koln 1984, s. 363. 
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3. Die geringe Zah.1 von Juden im Lehrkörper der meisten traditionellen Fakultäten 
weist darauf hin, daß es hier eine konservativ und antisemitisch geprägte Perso
nalpolitik gegeben hat, die demokratisch exponierte und ethnisch diskriminierte 
Rechrswissenschafrler in den seltensten Fällen zuließ. 

Ein orts- und damit hochschulspezifiscber bzw. fakultätsbezogener Ansatz, wie er 
hier verdeutlicht worden ist, verweist damit auf die weitere Möglichkeit, Ursachen 
und Folgewirkungen der Vertreibung über die an den Hochschulen betriebene Per
sonalpolitik zu erforschen. Da die Träger von Lehre und Forschung ihre Wirksam
keit im Rahmen des Personalverbands der Universität entfalteten 98 , könnten die je 
nach Ort einschneidenden oder im Gegensatz dazu nur geringen personellen Verän
derungen nach 1933 wertvolle Hinweise darauf geben, wer welchen Einfluß auf die 
Entwicklung der Rechtswissenschaft und bestimmter in ihr wirksamer Positionen 

und Schulen ausübte. 

Schlußbemerklmg 

Die vorliegende Analyse wollte zeigen, daß der Anteil ethnisch ausgegrenzter und 
politisch ,u01.uverlässiger< Lehrer an den deutschen Universitäten groß gewesen ist, 
aber in vielen Bereichen nicht das Ausmaß hatte, von dem die - anfangs erwähnte
neuere disziplingeschichtliche Literatur spricht. Jedoch blieb keine Hochschule von 
der Verfolgung verschont. Wo jemand entlassen werden soUte, wurde dies in der 
Regel überall mit gleicher Gründlichkeit getan. Allerdings sind viele Hochschulorte 
nur sehr begrenzt zum Gegenstand der Säuberung gemacht worden. Anders war es 
an den wenigen liberalen, noch nicht so etablierten Hochschulen. An vielen Univer
sitäten ließ der Nationalsozialismus in der Regel diejenigen nicht-jüdischen Hoch
schullehrer ungeschoren, die in Forschung und Lehre nicht in Widerspruch zur 
Nazi-Ideologie gerieten. Die Ansprüche bezüglich des Grades politischer Zuverläs
sigkeit variierten von Hochschule zu Hochschule, je nach Einfluß überzeugter 
Nationalsozialisten vor Ort oder politischer Funktion der Lehrstätte für die ,Er
neuerung< des Rechts." 
Dramatisch werden die Folgen der Vertreibung für die Wissenschaft insbesondere, 
wenn man sie über die bislang in der Literatur bekannten Zahlen hinaus hinsichtlich 
der Position, der fachlichen Richtung und des Tätigkeitsorrs der Betroffenen diffe
renziert betrachtet. 
Angesichts der aufgefundenen Schwerpunkte, bei denen die jüdische Herkunft in 
Forschung und Lehre besonders prägnant wird, läßt sich auch eine These des HistO
rikers Volkov für dje Wissenschaft in Deutschland vor t933 aufgreifen: Sie besagt, 
daß jüdische Wissenschaftler aufgrund ihrer Neigung zur Spezialisierung auf neue 
wissenschaftljche Unterdisziplinen häufiger an >periphere<, d. h. relativ neue Hoch
schulen berufen W1Jrden, welche nicht den Ruf traditioneller wissenschaftlicher 
Zentren besaßen. '00 Die hier vorgestellte Untersuchung legt es allerdings nahe, die 
Kausalität in Volkovs These umzukehren. Denn vielmehr die antisemitische Haltung 
an vielen alten Hochschulen muß als maßgeblicher Grund dafür gesehen werden, 
daß sich jüdische Hochschullehrer bevorzugt in den Neugründungen fanden. Und 

98 Vgl. Adam (Fn. 6), S. ,f. 
99 Diese Behauptung laßt si(h suitz.cn durch die.: Hinweise 7.ur Situation an deutschen Hochschulen bei 

Michael H. Kater: Die nationalsollalist.isehe Machtergreifung an den demscht:n Hochschulen. Zum 
polili~chen Verhalten akademi~chcr Lehrer bis 19}9, in : H.] . Vogel U. :l . (Hrsg.): Die freiheit des An
den.'n. Festschrift fur Manin Hirsch. Badt'n-BaJen 1981 , insb. S. 6} ff. 

100 Shulamit Volkov: SOZI;llc Ur.sachcn de's Erfolgs in der Wissenschaft - Juden Im Kaiserreich, in: Histo
rische Zeitschrift, Bd.14 5. 1987, S. }}8 (f. 
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wenn die zu Beginn dieser Arbeit entworfene These von der sozialen Ächtung durch 
Zugangs barrieren zutreffend ist, haben sich jüdische Juristen ganz bewußt in ,peri
phere<, d. h. neue, noch wenig dogmatisierte und etablierte Fachgebiete bege
ben. 
Wenn also junge jüdische Juristen eher zu den Sonder- und Randgebieten des öffent

lichen und Zivilrechts als zu den etablierten Fächern Zugang fanden und dort 
Kompetenz wie fachliches Ansehen erwarben, so steht dies in engem Zusammen
hang mit der in Tab. 1 nachgewiesenen starken Repräsentanz von Juden in unterge
ordneten akademischen Positionen (z. B. bei den Honorarprofessoren). Die geringe
ren Aufstiegsmöglichkeiten boten die Chance, sich intensiv mit Spezialgebieten zu 
beschäftigen . '0' Somit liegt die Hypotbese nahe, daß die soziale Diskriminierung den 
Aufstieg im institutionellen System'O' , aber auch die Wahl des Fach.gebiets und später 
der Hochsch.ule vOr 1933 entscheidend beeinflußt hat. 
Sollte diese Behauptung zutreffen, so folgen A~smaß wie Dimension der Vertrei
bung in der deutsch.en Rechtswissenschaft in starkem Maße der jeweiligen Verteilung 
jüdischer HochschuHehrer, d . h. den neuen, innovativen bzw. >westlich< ausgerichte
ten Rechtsgebieten, in denen die wegen ihrer ,Abkunft, Diskriminierten besonders 
stark vertreten waren und spürbare Lücken hinterlassen mußten. '0) 

Daneben lassen die hohen Prozentanteile in den politisch und ideologisch brisanten 
Teildisziplinen wie dem Staatsrecht und der Rechtsphilosophie vermuten, daß hier 
demokratie-freundliche Positionen besonders getroffen worden sind. 
Da eine ganze Reihe der entfernten jüdischen wie nicht-jüdischen Juristen kritischen 

Geistes und scharfe Gegner des NS waren, führte die Vertreibung in den Jahren nach 
1933 auch zum »Untergang einer linksbürgerlichen Kultur« (Theo RasellOrn). 
Auch wenn für die Auswirkungen der Vertreibungen auf die Entwicklung der 
Rechtswissenschaft in Westdeutschland nach [945 bislang noch vieles im Dunklen 
liegt : Bekannt ist, daß nur wenige der Emigrierten zurückkehren konnten oder woll
ten. Eine ganze Reihe von ihnen konnte sich im Gastland etablieren, andere 
scheiterten oder wechselten aus der Not der juristischen Enge heraus die Disziplin. 

Ihre Positionen in den deutschen Hochschulen blieben nach 1945 häufig genug von 
denen besetzt, die sich mit den Nazi-Machthabern solidarisierten oder zumindest 
arrangierten. Viel Fachkompetenz und kritischer Geist fehlten somit in den Aufbau
jahren der Bundesrepublik. 

101 Viele jiJdische Honorarprofessoren und Priv:udoz.emen besaßen hilufig noch ein Standbein in der juri
stischen Prnis. zumeist als Anwalt . Dazu muß man sich \'crgcgenwarligcrI, daß .... iele Jurmcn jüdischer 
Herkunft im Kai.~crrcich am Zutriu tum Staatsdienst und damit zur Justi:t gehindert wurden. Sie gingen 
in.folgedessen in die sogenannten .{relen Berufe. w,ie die Anwaltschaft, so sie häufig blieben und zusät'Z.
lieh Ll·hraufträge übernehmen konnten (dazu insb. Ringer (Fn. 6), S. 126 L) . 

1'02 Vgl. aueh Volkov. Soz.i3le Ursacheo (Fn. 100), S. Jl9 H. 
103 Der Berliner Soz.iologe Klaus Fischer hat am Beispiel der deutschsprachigen Physik quantitativ belegt , 

daß Vertreibung und Emigration jene:: Sp-eziaJgcbictc am empfindlichsten traf, die sich noch 1m Prozeß 
der Entwicklung bdanden. Und in diesen .Fachern fanden sich viele erfolgreiche judische Forscher, weil 
sie angesic.hts eines boheren Anpassungsdrucks im traditionellen Wissenschaftssystem in m3rginale Be
reiche der Wissensch.aft auswichen (siehe Klaus Fischer: Wissenschahsemigr:\tion, Marginalitat und die 
EnrwickJung der Molekularbiologie, in: AbstraclS der T:\gung II1Wissenschaftsw3ndei durch Emigra
tion ., des Wissenschaftskollegsllnsritute for Advanced 5tudy Berlin, 5. bis 9. Mai 1991 (unveröffentlich
tes Ma.nusluipc, unpag.). 
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